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Management-Systemen auf Mitarbeiterebene, Compliance-Berater 2013, 1; Goette,
Zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast der objektiven Pflichtwidrigkeit bei
der Organhaftung, ZGR 1995, 648; GÇpfert/Merten/Siegrist, Mitarbeiter als „Wissens-
tr�ger“ – Ein Beitrag zur aktuellen Compliance-Diskussion, NJW 2008, 1703; GÇrtz,
Der neue Compliance-PrÅfungsstandard (EPS 980) Inhalte und Aussagen, CCZ 2010,
127; GÇrtz, PrÅfung von Compliance-Management-Systemen – Anwendung und Er-
fahrungen mit IDW PS 980, BB 2012, 178; GÇrtz, Zur Signalwirkung von zertifizierten
Compliance-Management-Systemen, CCZ 2011, 103; GÇrtz/Roßkopf, Kosten von
Compliance-Management in Deutschland, ZRFC 2010, 150; GÇßwein/Hohmann,
Modelle der Compliance-Organisation in Unternehmen – Wider den Chief Compli-
ance Officer als „�berverantwortungsnehmer“, BB 2011, 963; Grave/Klauß,
8. GWB-Novelle: Fortentwicklung von Fusionskontrolle und Bußgeldverfahren,
GRUR-Prax. 2012, 524; Grundmeier, Dogmatische GrundzÅge einer konzernweiten
Compliance-Pflicht, Der Konzern 2012, 487; GrÅtzner/Behr, Die Haftung von Com-
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pliance-Officer, Vorstand und Aufsichtsrat bei RechtsverstÇßen von Mitarbeitern, DB
2013, 561; Gussone/Lexow, Der Irrtum im europ�ischen Kartellrecht, NZKart 2013,
317; Gussone/Schreiber, Private Kartellrechtsdurchsetzung – RÅckenwind aus Euro-
pa? Zum Richtlinienentwurf der Kommission fÅr kartellrechtliche Schadensersatzkla-
gen, WuW 2013, 1040; Habersack, Gedanken zur konzernweiten Compliance-Verant-
wortung des Gesch�ftsleiters eines herrschenden Unternehmens, in Festschrift
MÇschel, 2011, S. 1175; Hasselbach, Der Verzicht auf SchadensersatzansprÅche gegen
Organmitglieder, DB 2010, 2037; Hasselbach/Seibel, Die Freistellung von Vorstands-
mitgliedern und leitenden Angestellten von der Haftung fÅr KartellrechtsverstÇße,
AG 2008, 770; Hastenrath, Auswirkungen des BGH Urteils zur Garantenstellung des
Compliance Officers aus Sicht der Unternehmenspraxis, CCZ 2011, 32; Haus, Verfas-
sungsprinzipien im Kartellbußgeldrecht – ein Auslaufmodell? Zu den anwendbaren
Maßst�ben bei der Bemessung umsatzbezogener Geldbußen nach § 81 Abs. 4 GWB,
NZKart 2013, 183; Hauschka, Compliance am Beispiel der Korruptionsbek�mpfung –
Eine Erwiderung aus der Praxis auf Uwe H. Schneiders Vorschl�ge in ZIP 2003, 645,
ZIP 2004, 877; Hauschka, Corporate Compliance – Unternehmensorganisatorische
Ans�tze zur ErfÅllung der Pflichten von Vorst�nden und Gesch�ftsfÅhrern, AG 2004,
461; Hauschka, Der Compliance-Beauftragte im Kartellrecht, BB 2004, 1178; Hausch-
ka, Compliance, Compliance-Manager, Compliance-Programme: Eine geeignete Re-
aktion auf gestiegene Haftungsrisiken fÅr Unternehmen und Management?, NJW
2004, 257; Hauschka, Die Voraussetzungen fÅr ein effektives Compliance System i.S.v.
§ 317 Abs. 4 HGB, DB 2006, 1143; Hauschka, Von Compliance zu Best Practice, ZRP
2006, 258; Hauschka, Compliance als Teil einer modernden UnternehmensfÅhrung,
AnwBl. 2010, 629; Hauschka/Greeve, Compliance in der Korruptionspr�vention –
was mÅssen, was sollen, was kÇnnen die Unternehmen tun?, BB 2007, 165; v. Hehn/
Hartung, Unabh�ngige interne Untersuchungen in Unternehmen als Instrument guter
Corporate Governance – auch in Europa?, DB 2006, 1909; Held, Die Garantenpflicht
des Compliance-Officers und die D&O-Versicherung als „Allheilmittel“, CCZ 2009,
231; Heldmann, Betrugs- und Korruptionsbek�mpfung zur Herstellung von Compli-
ance, DB 2010, 1235; Hegnon, Aufsicht als Leitungspflicht, CCZ 2009, 57; Hirsbrun-
ner, Settlements in EU-Kartellverfahren – Kritische Anmerkungen nach den ersten
Anwendungsf�llen, EuZW 2011, 12; Hofstetter/Ludescher, Fines against Parent Com-
panies in EU Antitrust Law: Setting Incentives for „Best Practice Compliance“, World
Competition 2010, 55; Hofstetter/Ludescher, Der Konzern als Adressat von Bussen im
EU-Kartellrecht, in FS von BÅren, 2009, S. 485; Hopson/Koehler, Effektive ethische
Compliance-Programme im Sinne der United States Federal Sentencing Guidelines,
CCZ 2008, 208; Horney/Kuhlmann, Der Entwurf des IDW fÅr einen Standard zur
PrÅfung von Compliance-Management-Systemen aus Sicht der Unternehmenspraxis,
CCZ 2010, 192; HÅffer, Compliance im Innen- und Außenrecht der Unternehmen, in
Festschrift Roth, 2011, S. 299; HÅlsberg/Engels, Wirtschaftskriminalit�t und Compli-
ance – „Who is the typical fraudster“? Zwei aktuelle KPMG-Studien, ZWH 2011, 14;
HÅschelrath, Competition Law Compliance Programmes: Motivation, Design and
Implementation, Company Lawyer 2010, 481; HÅschelrath, How are Cartels De-
tected? The Increasing use of Proactive Methods to Establish Antitrust Infringements,
Journal of European Competition Law & Practice 2010, 522; Husisian, US regulation
of exports and international conduct in the 21st century: Part 1: the essential elements
of an effective compliance program, Int. T.L.R 2011, 79; Husisian, US regulation of ex-
ports and international conduct in the 21st century: Part 2 – the essential elements of an
FCPA compliance programme, Int. T.L.R 2011, 117; Hutton/Citron, Waking up di-
rectors. The OFT’s guidance on company directors and competition law, Competition
Law Insight, 2011, 3; Ignor, Rechtsstaatliche Standards fÅr interne Erhebungen in Un-
ternehmen, CCZ 2011, 143; Illing/Umnuß, Die arbeitsrechtliche Stellung des Compli-
ance Managers – insbesondere Weisungsunterworfenheit und Reportingpflichten,
CCZ 2009, 1; Immenga, Compliance als Rechtsplicht nach Aktienrecht und Sarbanes-
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Oxley-Act, in Festschrift Schwark, 2009, S. 199; Itzen, Richtungswechsel, Bestands-
aufnahme, Pr�vention: Das GerÅst einer erfolgreichen Compliance-Strategie,
BB-Special 5 zu BB 2008, Heft 25, 12; Jalabert-Doury, Compliance Matters – What
Companies can do Better to Respect EU Competition, Journal of European Competi-
tion Law & Practice 2012, 260; Kahlenberg/Schwinn, Amnestieprogramme bei Com-
pliance – Untersuchungen im Unternehmen, CCZ 2012, 81; Kammerer-Galahn,
Compliance – Herausforderung fÅr Unternehmensleiter und deren Rechtsberater, An-
waltsblatt 2009, 77; Kapp, Vertraulichkeit der Anwaltskorrespondenz im Kartellver-
fahren, WuW 2003, 142; Kapp, Die Einfallstore des Kartellrechts in die Unternehmens-
praxis – wie man sie erkennen und wieder schließen kann, CCZ 2008, 11; Kapp, Das
Akteneinsichtsrecht kartellgesch�digter Unternehmen: Bonn locuta, causa finita?,
WuW 2012, 474; Kapp, �sterreichische Regelung zur Akteneinsicht Kartellgesch�dig-
ter nicht mit EU-Recht vereinbar, BB 2013, 402; Kapp/G�rtner, Die Haftung von Vor-
stand und Aufsichtsrat bei VerstÇßen gegen das Kartellrecht, CCZ 2009, 168; Kapp/
Hummel, Haftung von Managern und Mitarbeitern fÅr Unternehmensbußgelder, Das
Urteil des Court of Appeal (UK) in Sachen Safeway, ZWeR 2011, 349; Kapp/Schlump,
Ist die Vernichtung von (kartellrechtlich relevanten) Unternehmensunterlagen zul�s-
sig?, BB 2008, 2478; Kapp/SchrÇder, Legal Privilege des EG-(Kartell-)Verfahrens-
rechts: Ist § 97 Abs. 2 Satz 1 StPO gemeinschaftsrechtswidrig?, WuW 2002, 555; Kark,
Die Zero-Tolerance-Regel – Aus der Bronx in die Welt der Unternehmen, CCZ 2012,
180; Karst, Kartellrechtscompliance im Konzern, WuW 2012, 150; Kellerhals, Compli-
ance im Wettbewerbsrecht, in Festschrift von BÅren, 2009, S. 535; Kindler, Pflichtver-
letzung und Schaden bei der Vorstandshaftung wegen unzureichender Compliance, in
Festschrift Roth, 2011, S. 367; Klawiter/Driscoll, Antitrust Compliance in the Age of
Multi-Jurisdictional Leniency: New Ideas and New Challenges, The Antitrust Review
of the Americas 2009, 21; Klengel/MÅckenberger, Internal Investigations – typische
Rechts- und Praxisprobleme unternehmensinterner Ermittlungen, CCZ 2009, 81;
Klindt/Pelz/Theusinger, Compliance im Spiegel der Rechtsprechung, NJW 2010,
2385; Koch, Compliance-Pflichten im Unternehmensverbund?, WM 2009, 1013; Koch,
Die Konzernobergesellschaft als Unternehmensinhaber i.S.d. § 130 OWiG?, AG 2009,
564; Koch, Rechtsfragen der Compliance-Organisation von Unternehmen außerhalb
spezialgesetzlich geregelter Branchen im deutschen Recht, in Festschrift Roth, 2011,
S. 408; Kocher, Zur Reichweite der Business Judgment Rule, CCZ 2009, 215; Kokott/
Dittert, Die Verantwortlichkeit von Muttergesellschaften fÅr Kartellvergehen ihrer
Tochtergesellschaften im Lichte der Rechtsprechung der Unionsgerichte, WuW 2012,
670; Kort, Verhaltensstandardisierung durch Corporate Compliance, NZG 2008, 81;
Krause, Was bewirkt Compliance, StraFo 2011, 437; Krauß, Die aktuelle Rechtspre-
chung zum Anwalts- und Verteidigungsprivileg im deutschen Kartellbußgeldverfah-
ren, WuW 2013, 24; Krebs/Eufinger/Jung, Bußgeldminderung durch Compliance-
Programme im deutschen Kartellbußgeldverfahren, CCZ 2011, 213; Kremer/Klahold,
Compliance-Programme in Industriekonzernen, ZGR 2010, 113; Lackhoff/Schulz,
Das Unternehmen als Gefahrenquelle? Compliance-Risiken fÅr Unternehmensleiter
und Mitarbeiter, CCZ 2010, 81; Lampert, Gestiegenes Unternehmensrisiko Kartell-
recht – Risikoreduzierung durch Competition-Compliance-Programme, BB 2002,
2237; Leupold, Effective Enforcement of EU competition law gone too far? Recent
case law on the presumption of parental liability, ECLR 2013, 570; Liese, Much Adoe
About Nothing? Oder: Ist der Vorstand einer Aktiengesellschaft verpflichtet, eine
Compliance-Organisation zu implementieren?, BB-Special 5 zu BB 2008, Heft 25, 17;
Liese, Compliance in Due-Diligence-Fragelisten, BB-Special 4 zu BB 2010, Heft 50,
27; Liese/Schulz, Risikomanagement durch Compliance-Audits – Neue Herausforde-
rungen fÅr die Unternehmensorganisation, BB 2011, 1347; Linsmeier/Balssen, Die
Kommission macht Ernst: Erstmals Durchsuchungen wegen Gun Jumping, BB 2008,
741; LÇbbe, Konzernverantwortung und Umwandlungsrecht – Vermeidung von Ver-
antwortlichkeit am Beispiel des Kartellordnungswidrigkeitenrechts, ZHR 2013, 518;
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Loritz/Wagner, Haftung von Vorst�nden und Aufsichtsr�ten, DStR 2012, 2189; LÇsler,
Das moderne Verst�ndnis von Compliance im Finanzmarktrecht, NZG 2005, 104;
LÇsler, Rolle und Stellung des Compliance-Beauftragten, WM 2008, 1098; Lutter,
Konzernphilosophie vs. Konzernweite Compliance und konzernweites Risikomana-
gement, in Festschrift Goette, 2011, S. 289; LÅtzeler/MÅller-Sartori, Die Befragung
des Arbeitnehmers – Auskunftspflicht oder Zeugnisverweigerungsrecht?, CCZ 2011,
19; M�ger/Zimmer/Milde, Chance vertan? – Zur Akteneinsicht in Kartellakten nach
dem Pfleiderer-Urteil des EuGH, WuW 2011, 935; Mahnhold, „Global Whistle“ oder
„deutsche Pfeife“ – Whistleblowing-Systeme im Jurisdiktionskonflikt, NZA 2008,
737; Manin/Velte/Duhs/Anast�cio, Competition Law Compliance across Europe: a
Multijurisdictional Challenge, ECLR 2013, 6; Marks, Setting up an anti-trust compli-
ance programme, ECLR 1988, 88; Marschlich, Praxis der Compliance Organisation:
Globale vs. Lokale Richtlinien, CCZ 2010, 75; Marschlich, Praxis der Compliance-Or-
ganisation: Zust�ndigkeit der Compliance-Organisation, CCZ 2010, 195;
B. Mehle/V. Mehle, Beschlagnahmefreiheit von Verteidigerunterlagen – insbesondere
in Kartellbußgeldverfahren, NJW 2011, 1639; Meier-Greve, Vorstandshaftung wegen
mangelhafter Corporate Compliance, BB 2009, 2555; Meier-Greve, Zur Unabh�ngig-
keit des sog. Compliance Officers, CCZ 2010, 216; Melcher/Mattheus, Compliance-
Management in Deutschland: Ergebnisse einer Emnid-Umfrage, Der Aufsichtsrat
2007, 122; Mengel, Arbeitsrechtliche Besonderheiten der Implementierung von Com-
pliance-Programmen in internationalen Konzernen, CCZ 2008, 85; Mengel, Der Ge-
setzesentwurf der SPD-Fraktion zum Whistleblowing, CCZ 2012, 146; Mengel/Ha-
gemeister, Compliance und Arbeitsrecht, BB 2007, 1386; Milde, Anmerkung zu LG
Mannheim, Beschl. v. 3.7.2012 – 24 Qs 1/12, CCZ 2013, 78; Momsen, Internal Investi-
gations zwischen arbeitsrechtlicher Mitwirkungspflicht und strafprozessualer Selbst-
belastungsfreiheit, ZIS 2011, 508; Moosmayer, Die neuen Leitlinien der Europ�ischen
Kommission zur Festsetzung von Kartellgeldbußen, wistra 2007, 91; Morell, Kartell-
schadensersatz nach „ORWI“, WuW 2013, 959; MÇssner/Reus, Praxisbeitrag: Richt-
linien-Management als wichtige Aufgabe der Compliance, CCZ 2013, 54; Muders, Zur
Haftung juristischer Verb�nde fÅr das Verhalten natÅrlicher Personen im europ�ischen
Kartellrecht, wistra 2011, 405; MÅhlhoff, Lieber der Spatz in der Hand . . . oder: nach
der Novelle ist vor der Novelle! Zu den wesentlichen �nderungen des allgemeinen
Ordnungswidrigkeitenrechts und des Kartellordnungswidrigkeitenrechts durch die
8. GWB-Novelle, NZWiSt 2013, 321; MÅller-Bonanni/Sagan, Arbeitsrechtliche
Aspekte der Compliance, BB-Special 2008, Heft 25, 28; Mundt, Kartellverfolgung
durch das Bundeskartellamt, Compliance-Berater 2013, 81; Neufeld/Knitter, Mit-
bestimmung des Betriebsrats bei Compliance-Systemen, BB 2013, 821; Niermann, Die
Compliance-Organisation im Zeitalter der MaComp – eine Analyse ausgew�hlter Fra-
gen, ZBB 2010, 400; Nietsch, �berwachungspflichten bei Kollegialorganen – Die
Selbstorganisation des Vorstands im Schnittfeld zwischen Corporate Governance und
Compliance, ZIP 2013, 1449; Nothhelfer, Empirische Screenings als innovative Me-
thode im Rahmen der Antitrust-Compliance, CCZ 2012, 186; Nothhelfer, Die EinfÅh-
rung eines Compliance Management Systems als organisatorischer Lernprozess, CCZ
2013, 23; O’Meara, Corporate antitrust compliance programme, ECLR 1998, 59; Ost,
Aufsichtspflichten im Konzern und die 8. GWB-Novelle, NZKart 2013, 25; Palzer,
Unternehmensstrafrecht – eine rechtspolitische Notwendigkeit?, ZRP 2013, 123;
Pampel, Die Bedeutung von Compliance-Programmen im Kartellordnungswidrigkei-
tenrecht, BB 2007, 1636; Pape, Zur Wirksamkeit von Corporate Compliance, CCZ
2009, 233; Pauthner/de Lamboy, Aufbau unternehmensinterner Kompetenz- und
Wissensressourcen fÅr das Compliance Management, CCZ 2011, 106 und CCZ 2011,
146; PeemÇller/Braune, Der Einfluss nachhaltigen Wirtschaftens auf den Unterneh-
menswert, BB 2013, 2091; Pietzke, Die Verantwortung fÅr Risikomanagement und
Compliance im mehrkÇpfigen Vorstand, CCZ 2010, 45; Polley/Heinz, Settlements bei
der Europ�ischen Kommission und beim Bundeskartellamt – ein Praxisvergleich,
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WuW 2012, 14; Powilleit, Compliance im Unternehmen: Rechtliches Risikomanage-
ment als WertschÇpfungsfaktor, GWR 2010, 28; Ratliff/Stanbrook, EEC anti-trust au-
dit, ECLR 1988, 334; Rauh, Vom Kartellantengewinn zum ersatzf�higen Schaden –
Neue LÇsungsans�tze fÅr die private Rechtsdurchsetzung, NZKart 2013, 222; Raum,
Strafrechtliche Pflichten von Compliance-Beauftragten – Zum Urteil des Bundes-
gerichtshofs v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, CCZ 2012, 197; Raus/LÅtzeler, Bericht-
spflicht des Compliance Officers – zwischen interner Eskalation und externer
Anzeige, CCZ 2012, 96; Reufels/Deviard, Die Implementierung von Whistleblower-
Hotlines aus US-amerikanischer, europ�ischer und deutscher Sicht, CCZ 2009, 201;
Rieble, Zivilrechtliche Haftung der Compliance-Agenten, CCZ 2010, 1; Rieder/Falge,
Sieben Thesen zur standardbasierten PrÅfung von Compliance-Management-Syste-
men, BB 2013, 778; Rieder/Jerg, Anforderungen an die �berprÅfung von Compliance-
Programmen, CCZ 2010, 201; Riley/Bloom, Antitrust Compliance Programmes – can
companies and antitrust agencies do more?, Company Lawyer 2011, 21; Rodewald/
Unger, Corporate Compliance – Organisatorische Vorkehrungen zur Vermeidung von
Haftungsf�llen der Gesch�ftsleitung, BB 2006, 113; Rodger, Competition Law Com-
pliance Programmes: A Study of Motivations and Practice, World Competition 2005,
349; Roth, Das unternehmerische Ermessen des Vorstands, Neuerungen durch den Re-
ferentenentwurf eines Gesetzes zur Unternehmensintegrit�t und zur Modernisierung
des Anfechtungsrechts (UMAG)?, BB 2004, 1066; Rotsch, Entscheidungsbesprechung
– BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, JZS 2009, 712; Rudkowski, Kernprobleme
einer gesetzlichen Regelung zum Schutz von Whistleblowern, CCZ 2013, 204; RÅben-
stahl/Skoupil, Anforderungen der US-BehÇrden an Compliance-Programme nach
dem FCPA und deren Auswirkungen auf die Strafverfolgung von Unternehmen – Mo-
dell fÅr Deutschland, wistra 2013, 209; Rust/Abel, Unternehmensinterne Unter-
suchungen im Spannungsverh�ltnis zwischen Unternehmens-, Arbeits- und Straf(pro-
zess)recht – Zugleich Besprechung von LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – HSH
Nordbank, ZWeR 2012, 521; S�cker, Gesellschafts- und dienstvertragliche Fragen bei
Inanspruchnahme der Kronzeugenregelung, WuW 2009, 362; Saller, Vertraulichkeit
von anonymen Informanten im Kartellverfahren, BB 2013, 1160; Sassenberg/Mantz,
Die (private) E-Mail-Nutzung im Unternehmen, BB 2013, 889; Schaefer/Baumann,
Compliance-Organisation und Sanktionen bei VerstÇßen, NJW 2011, 3601; Sch�fer,
Die MaComp und das Erfordernis der Unabh�ngigkeit, Wirksamkeit und Dauerhaf-
tigkeit von Compliance, BKR 2011, 45; Sch�fer, Die MaComp und die Aufgaben von
Compliance, BKR 2011, 187; Schall, Steuerliche Behandlung von EU-Bußgeldern we-
gen KartellrechtsverstÇßen, DStR 2008, 1517; Schaupensteiner, Rechtstreue im Unter-
nehmen – Compliance und Krisenmanagement, Konzentriertes Vorgehen statt einzel-
betrieblicher Maßnahmen, NZA Beilage 2011, 8; Scheben/Klos, Evidence and
Disclosure Management (EDM) – Eine (datenschutz-)rechtliche Analyse; CCZ 2012,
13; Scheben/Klos, Analyse von Chatprotokollen und E-Mails – Was ist erlaubt? Was ist
verwertbar?, CCZ 2013, 88; Scheidtmann, SchadensersatzansprÅche gegen eine Mut-
tergesellschaft wegen VerstÇßen einer Tochtergesellschaft gegen Europ�isches Kartell-
recht?, WRP 2010, 499; Schemmel/Minkoff, Die Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts
fÅr Compliance Management Systeme und PrÅfungen nach dem IDW PS 980, CCZ
2012, 49; B. Schmidt, Vertrauen ist gut, Compliance ist besser! – Anforderungen an die
Datenverarbeitung im Rahmen der Compliance-�berwachung, BB 2009, 1295;
B. Schmidt, Vertrauen ist gut, Compliance ist besser! Datenverarbeitung im Rahmen
der Compliance-�berwachung, Compliance Berater 2013, 3; J. Schmidt, The case for a
European Competition Disqualification Order, ZWeR 2010, 378; Schmolke, Whistle-
blowing-Systeme als Corporate Governance-Instrument transnationaler Unterneh-
men, RIW 2012, 224; U. H. Schneider, Compliance als Aufgabe der Unternehmenslei-
tung, ZIP 2003, 645; U. H. Schneider, Compliance im Konzern, NZG 2009, 1321;
U. H. Schneider/S. Schneider, Konzern-Compliance als Aufgabe der Konzernleitung,
ZIP 2007, 2061; Schnelle/Kollmann, Bundeskartellamt fÅhrt anonymes elektronisches
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Hinweisgebersystem ein, BB 2012, 1559; Schnichels/Resch, Das Anwaltsprivileg im
europ�ischen Kontext, EuZW 2011, 47; SchÇtt, „Compliance“ und der unternehmens-
externe Beratungsmarkt, JZ 2013, 771; Schreiber, Implementierung von Compliance-
Richtlinien, NZA-RR 2010, 617; Schulz, Compliance – Internes Whistleblowing, BB
2011, 629; Schulz/Renz, Der erfolgreiche Compliance-Beauftragte – Leitlinien eines
branchenÅbergreifenden Berufsbildes, BB 2012, 2511; Schulz/Renz, Zum Berufsbild
des Compliance-Officers – Entwicklung branchenÅbergreifender Mindestanforde-
rungen, Compliance-Berater 2013, 294; SchÅrrle/Olbers, Praktische Hinweise zu
Rechtsfragen bei eigenen Untersuchungen im Unternehmen, CCZ 2010, 178; Schuster,
Anmerkung zu LG Mannheim, Beschl. v. 3.7.2012 – 24 Qs 1/12 und 2/12, NZWiSt
2012, 431; Schuster, Zur Beschlagnahme von Unterlagen aus unternehmensinternen
Ermittlungen im Kartellbußgeldverfahren, NZKart 2013, 191; Schwalbe/HÇft, Aus-
gestaltung von Kronzeugenprogrammen und private Kartellrechtsdurchsetzung, in
Festschrift MÇschel, 2011, S. 597; Seeliger, Compliance und Kartellrecht – Hinweise
fÅr die Praxis, AnwBl. 2010, 643; Seeling/Kanzenbach, Die Ausgestaltung und Imple-
mentierung von Whistleblower-Systemen unter datenschutz- und arbeitsrechtlichen
Standards, Compliance-Berater 2013, 76; Sidhu/v. Saucken/Ruhmannseder, Der Un-
ternehmensanwalt im Strafrecht und die LÇsung von Interessenkonflikten, NJW 2011,
881; Simon/Schilling, KÅndigung wegen Whistleblowing?, BB 2011, 2421; Solt�sz, Be-
lohnung fÅr gest�ndige KartellsÅnder – Erste Settlements im Europ�ischen Kartell-
recht, BB 2010, 2123; Soyez, Die Bußgeldleitlinien der Kommission – mehr Fragen als
Antworten, EuZW 2007, 596; Soyez, Das Compliance Package des UK Office of Fair
Trading, CCZ 2011, 189; Soyez, EU-Kommission/GD Wettbewerb verÇffentlicht
BroschÅre „Compliance Matters“, CCZ 2012, 25; Stark/Christ, Umgang mit Falsch-
aussagen bei internem Whistleblowing, Compliance-Berater 2013, 301; Stephan, See
no evil: cartels and the limits of antitrust compliance programs, Company Lawyer
2010, 231; Stork, die EinfÅhrung von Richtlinien im Unternehmen, Compliance-Bera-
ter 2013, 89; SÅnner, Das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen nach Art. 23
Abs. 2 lit. a der Kartellverfahrensordnung (VerfVO), EuZW 2007, 8; Teicke/Matthie-
sen, Compliance-Klauseln als sinnvoller Bestandteil eines Compliance-Systems, BB
2013, 771; Temple Lang, Precautions programmes, compliance programmes and stra-
tegies, E.L. Rev. 1999, 305; Theile, „Internal Investigations“ und Selbstbelastung, StV
2011, 381; Thomas, Anmerkung zu BGH v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08: Strafrecht, CCZ
2009, 239; ThÅsing, Datenschutz im Arbeitsverh�ltnis – Kritische Gedanken zum neu-
en § 32 BDSG, NZA 2009, 865; Timmerbeil/MansdÇrfer, Die Behandlung kartellrecht-
licher Bußgeldrisiken im Rahmen von M&A Transaktionen, BB 2011, 323; TÅllner/
Wermelt, Integration von Compliance in der Unternehmenssteuerung – Theorie und
Praxis, BB 2012, 2551; Umnuß, Betriebsratmitbestimmung bei Verhaltens- bzw.
Ethikrichtlinien, CCZ 2009, 88; Verse, Compliance im Konzern – Zur Legalit�tspflicht
der Gesch�ftsleiter einer Konzernobergesellschaft, ZHR 2011, 401; Voet van Vor-
mizeele, Kartellrechtliche Compliance-Programme im Rahmen der Bußgeldbemes-
sung de lege lata und de lege ferenda, CCZ 2009, 41; Voet van Vormizeele, The fault
requirement in European antitrust litigation and compliance programmes as exculpa-
ting or mitigating factor, G.C.L.R. 2010, 1; Voet van Vormizeele, Kartellrechtliche
Compliance, ZRFC 2010, 102; Voet van Vormizeele, Die EG-kartellrechtliche Haf-
tungszurechnung im Konzern im Widerstreit zu den nationalen Gesellschaftsrechts-
ordnungen, WuW 2010, 1008; Vogel/Glas, Datenschutzrechtliche Probleme unterneh-
mensinterner Ermittlungen, DB 2009, 1747; Vogt, Compliance und Investigations –
Zehn Fragen aus Sicht der arbeitsrechtlichen Praxis, NJOZ 2009, 4206; Vollmer, Ak-
teneinsicht potentieller Kartellgesch�digter gem. § 406e StPO i.V.m. § 46 Abs. 1, 3
Satz 4 OWiG, ZWeR 2012, 442; Wagner-v. Papp, Kartellstrafrecht in den USA, dem
Vereinigten KÇnigreich und Deutschland, WuW 2009, 1236; Wagner-v. Papp, Krimi-
nalisierung von Kartellen, WuW 2010, 268; Warnecke, Die Garantenstellung von
Compliance-Beauftragten, NStZ 2010, 312; Weber/Lentfer/ KÇster, Einfluss der Cor-
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porate Governance auf die Kapitalkosten eines Unternehmens: ein institutionenÇko-
nomischer Erkl�rungsansatz, eine Bestandsaufnahme empirischer Studienergebnisse
und eine PrÅfungspraxis, ZCG 2007, 53; Weber/Rizvi, Compliance – Trojanisches
Pferd vor den Toren der WettbewerbsbehÇrden? Zur BerÅcksichtigung von Compli-
ance-Programmen in kartellrechtlichen Sanktionsverfahren, SJZ 2010, 501; Weber-
Rey/Buckel, Best Practice Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex und die Business Judgement Rule, AG 2011, 845; Weitbrecht, Schadensersatz-
ansprÅche der Unternehmer und Verbraucher wegen KartellverstÇßen, NJW 2012,
881; Wermelt/Fechte, Datenschutz-Compliance – praktische UnterstÅtzung bei der
Umsetzung durch den IDW PS 980, BB 2013, 811; Werner, Die zivilrechtliche Haftung
des Vorstands einer AG fÅr gegen die Gesellschaft verh�ngte Geldbußen gegenÅber
der Gesellschaft, CCZ 2010, 143; Wils, Antitrust Compliance Programmes & Optimal
Antitrust Enforcement, Journal of Antitrust Enforcement, April 2013, 52; Winter, Die
Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats fÅr „Corporate Compliance“, in Festschrift HÅf-
fer, 2010, S. 1103; Wirth/Paul, Organisationspflichten nach § 64a VAG – beginnende
Vereinheitlichung der Organisationspflichten in der Finanzwirtschaft, CCZ 2010, 95;
Wirtz, Die Aufsichtspflichten des Vorstands nach OWiG und KonTraG, WuW 2001,
342; Wisskirchen/Glaser, Unternehmensinterne Untersuchungen (Teil 1 und 2) – Eine
praktische Anleitung, DB 2011, 1392 und DB 2011, 1447; Wisskirchen/KÇrber/Bissels,
Whistleblowing“ und „Ethikhotlines“, BB 2006, 1567; Withus, Bedeutung der ge�n-
derten Compliance Anforderungen der US Sentencing Guidelines fÅr deutsche Unter-
nehmen, CCZ 2011, 63; Withus/Hein, PrÅfung oder Zertifizierung eines Compliance
Management Systems, CCZ 2011, 125; Wolf, Corporate Compliance – ein neues
Schlagwort? Ansatzpunkte zur Umsetzung der Compliance in der Finanzbericht-
erstattung, DStR 2006, 1995; Wolf, Der IDW PrÅfungsstandard 980 zur ordnungs-
m�ßigen PrÅfung von Compliance Management Systemen, DStR 2011, 997; Wolf, Der
Compliance-Officer – Garant, hoheitlich Beauftragter oder Berater im Unterneh-
mensinteresse zwischen Zivil-, Straf- und Aufsichtsrecht, BB 2011, 1353; Wrase/Fabri-
tius, Pr�mien fÅr Hinweisgeber bei KartellverstÇßen?, CCZ 2011, 69; Wybitul, BGH:
Grundsatzentscheidung zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Compliance-Be-
auftragten, BB 2009, 2263; Wybitul, BAG: Compliance-Verstoß – KÅndigung wegen
des Verdachts der Bestechung, Anm. zu BAG, Urt. v. 21.6.2012, BB 2013, 831; Zeller,
Corporate Compliance in mittelst�ndischen Unternehmen, Compliance-Berater 2013,
11; Zimmer/Seebacher, Whistleblowing – Wichtige Erkenntnisquelle oder gef�hrliches
Pflaster?, CCZ 2013, 31; Zimmermann, Kartellrechtliche Bußgelder gegen Aktienge-
sellschaft und Vorstand: RÅckgriffmÇglichkeiten, Schadensumfang und Verj�hrung,
WM 2008, 433; Zimmermann, Aktienrechtliche Grenzen der Freistellung des Vor-
stands von kartellrechtlichen Bußgeldern, DB 2008, 687; Zimmermann/Goncharov/
Werner, Does Compliance with German Corporate Governance Code Have an Impact
on Stock Valuation? An empirical analysis (2004), in Corporate Governance: An Inter-
national Review (Bd. 14), 2006, 432; Zingel, Stellung und Aufgaben von Compliance
nach den MaComp, BKR 2010, 500; ZÇttl/Schlepper, Die private Durchsetzung von
kartellrechtlichen SchadensersatzansprÅchen – Status Quo in Deutschland, EuZW
2012, 573.



A. EinfÅhrung

I. Begriff und Bedeutung von Compliance

Compliance bedeutet wÇrtlich – aus dem Englischen Åbersetzt – „Befol-
gung“, „Einhaltung“, „ErfÅllung“ oder „�bereinstimmung“. Der angels�ch-
sischen Rechtsterminologie entnommen, bezeichnet der Begriff ein Handeln
unter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften; kurz: gesetzestreues
oder regelkonformes Verhalten.1 Als Teil des zu beachtenden Regelwerks
werden neben gesetzlichen Vorschriften auch in Regelungsdichte oder -um-
fang darÅber hinausgehende unternehmensinterne Vorschriften sowie unter
Gesetzesrang stehende Verhaltensgrunds�tze angesehen. Inzwischen all-
gemein anerkannt bedeutet Compliance in der Rechtsterminologie somit die
Einhaltung des geltenden Rechts, anerkannter Verhaltensgrunds�tze so-
wie unternehmensinterner Vorgaben durch Unternehmen (und Unterneh-
mensvereinigungen) sowie ihrer Organmitglieder und Mitarbeiter.2

Mit der Selbstverst�ndlichkeit, dass Normadressaten die fÅr sie geltenden
Gesetze beachten und Pflichten erfÅllen mÅssen,3 ist der Bedeutungsgehalt,
den Compliance in der jÅngeren Vergangenheit in Unternehmenspraxis,4 ju-
ristischer Literatur5 sowie Rechtsprechung6 erfahren hat, jedoch nicht ann�-
hernd erfasst.7 Ausgehend von der Erkenntnis, dass ein Unternehmen es –
vor dem Hintergrund der potentiell gravierenden bis existenzgef�hrdenden
wirtschaftlichen Folgen von RechtsverstÇßen – gerade nicht dem Zufall bzw.
Engagement einzelner Mitarbeiter, Abteilungen oder Gesellschaften Åber-
lassen darf, dass – und in welchem Umfang – sich die Mitarbeiter bei der Aus-
Åbung unternehmensbezogener T�tigkeiten gesetzestreu verhalten, wird es
in einem umfassenderen Sinn des Compliance-Begriffs als Aufgabe der Un-
ternehmensleitung angesehen, alle erforderlichen Maßnahmen innerhalb
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1 Eufinger, CCZ 2012, 21; Schneider, ZIP 2003, 645 (646); Schneider, NZG 2009, 1321
(1322); LÇsler, NZG 2005, 104.

2 Hauschka, EinfÅhrung, in Hauschka, § 1 Rz. 2. Zu den unterschiedlichen Ansichten Åber
den Ursprung des Compliance-Begriffs s. Eufinger, CCZ 2012, 21 (22); Hauschka, ZIP
2004, 877.

3 Schneider, ZIP 2003, 645 (647); Hauschka, NJW 2004, 257; Voet van Vormizeele, ZRFC
2010, 102; Schaefer/Baumann, NJW 2011, 3601; Neufeld/Knitter, BB 2013, 821.

4 Eisele, WM 1993, 1021; Lampert, BB 2002, 2237; Hauschka, BB 2004, 1178.
5 An dieser Stelle sei nur das umfassende Werk von Hauschka, Corporate Compliance,

2. Aufl. 2010 genannt. Eine Auswahl an Monographien und Aufs�tzen zu – allgemeiner
wie kartellrechtlicher – Compliance und einzelnen Aspekten davon sind diesem Kapitel
vorangestellt. Die stetig ansteigende Zahl an VerÇffentlichungen zu diesem Thema ist
schwerlich zu Åberschauen.

6 Vgl. insbesondere BGH v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, BGHSt 54, 44 zur Strafbarkeit eines
(Chief) Compliance Officers. S. auch die ausschnittartige Darstellung bei Klindt/Pelz/
Theusinger, NJW 2010, 2385 (2386 ff.).

7 Compliance etabliert sich zunehmend als eigenst�ndige Disziplin in Wissenschaft und
Praxis – in Deutschland wie im internationalen Kontext. So auch Karbaum, Kartellrecht-
liche Compliance, S. 1; Bussmann in FS Achenbach, S. 57, 61, 63. Kritisch zuletzt SchÇtt,
JZ 2013, 771 ff. Hinweise auf Compliance-spezifische Schriftenreihen, Fachzeitschriften
und Studieng�nge gibt z.B. Kasten, Kartellrechtscompliance, in M�ger, Rz. 5.
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eines Unternehmens zu treffen, um ein rechtskonformes Verhalten aller Mit-
arbeiter sicherzustellen.1 Compliance bezeichnet in diesem Sinn die (origin�-
re) Aufgabe der Unternehmensleitung, die unter ihrer Verantwortung ste-
henden Gesch�ftsaktivit�ten dergestalt zu organisieren und zu kontrollieren,
dass sich die Mitarbeiter bei der AusÅbung ihrer unternehmensbezogenen
T�tigkeiten rechts- und regelkonform verhalten, so dass dem Unternehmen
keine negativen Folgen aus VerstÇßen gegen (bußgeldbewehrte) Vorschriften
drohen.2 Dieses Verst�ndnis von Compliance teilt der Deutsche Corporate
Governance Kodex (DCGK), nach dessen Ziff. 4.1.3 der Vorstand einer
deutschen bÇrsennotierten Gesellschaft „fÅr die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen [hat]
und auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin[wirkt] (Com-
pliance)“.3

Compliance ist diesem Verst�ndnis nach Teil eines angemessenen, in der Ver-
antwortung der Unternehmensleitung liegenden Risikomanagements, das
auf die systematische und umfassende Erkennung, Bewertung, Kontrolle
und Steuerung von Risiken, die mit der AusÅbung unternehmerischer T�tig-
keiten verbunden sind, abzielt.4 Je internationaler ein Unternehmen t�tig ist
und je vielf�ltiger dessen Gesch�ftsaktivit�ten sind, umso komplexer und he-
rausfordernder gestaltet sich die Aufgabe fÅr die Unternehmensleitung,
Compliance als Teil des Risikomanagements – in der Regel durch vertikale
Delegation an eigenst�ndige Compliance- oder entsprechende Fachabteilun-
gen – im Unternehmen zu organisieren.5 Grunds�tzlich trifft diese Verant-
wortung jede Unternehmensleitung – unabh�ngig von GrÇße und Rechts-
form des Unternehmens sowie Umfang und Inhalt seiner T�tigkeiten.6

Auf diese Legalit�ts- und Organisationsverantwortung der Unternehmens-
leitung wird das Erfordernis gestÅtzt, ein effektives umfassendes Complian-
ce-Management-System (CMS) einzufÅhren und nachhaltig zu betreiben,
das alle Grunds�tze, Prozesse, Regelungen und sonstigen Maßnahmen um-
fasst, die unternehmensweit ein regelkonformes Verhalten der Mitarbeiter
gew�hrleisten. Das Institut der WirtschaftsprÅfer in Deutschland (IDW) hat
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1 Voet van Vormizeele, ZRFC 2010, 102; U. Schneider, ZIP 2003, 645;
U. Schneider/Sven H. Schneider, ZIP 2007, 2061; �hnlich GÇßwein/Hohmann, BB 2011,
963; Schaupensteiner, NZA-Beil. 2011, 8; Cauers/Haas/Jakob/Kremer/Schartmann/
Welp, DB 2008, 2717.

2 Moosmayer, Compliance, Rz. 1, 6. In diesem Zusammenhang unterscheidet Borer, Kar-
tellrechts-Compliance im Unternehmen und Kartellrechtsverfahren, in Weber/Heine-
mann/Vogt, S. 117, 119, 128 zwischen „materieller und prozeduraler Compliance“.

3 Fassung vom 26.5.2010, abrufbar unter www.corporate-governance-code.de.
4 Vgl. Ziff. 4.1.4 DCGK: „Der Vorstand sorgt fÅr ein angemessenes Risikomanagement

und Risikocontrolling im Unternehmen.“ Zum Verh�ltnis zwischen Compliance und Ri-
sikomanagement im Unternehmen s. Pampel/Glage, Unternehmensrisiken und Risiko-
management, in Hauschka, § 5. Zur begrifflichen Abgrenzung gegenÅber Corporate Go-
vernance und Risk Management Systemen vgl. Wecker/Galla, Pflichten einer
Gesch�ftsleitung und Aufbau einer Compliance-Organisation, in Wecker/van Laak,
S. 43, 44 f.

5 Moosmayer, Compliance, Rz. 1; Karbaum, Kartellrechtliche Compliance, S. 121 ff.
6 Marschlich, CCZ 2010, 75 f.; Bussmann in FS Achenbach, S. 57, 63.
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mit den Grunds�tzen ordnungsgem�ßer PrÅfung von CMS (IDW PS 980)
den Inhalt freiwilliger PrÅfungen von CMS durch WirtschaftsprÅfer darge-
legt und damit einen fÅr Unternehmen rechtlich unverbindlichen, in der Pra-
xis aber zunehmend an Bedeutung gewinnenden Standard fÅr die Ausgestal-
tung eines CMS verÇffentlicht.1

Vor dem Hintergrund, dass ein solches Compliance-Management-System
nicht nur einmalig installiert werden, sondern auch nachhaltig unterneh-
mensweit funktionieren soll, wird der Bedeutungsgehalt von Compliance
auch um eine ethische Dimension erweitert. Danach gehÇrt es ebenfalls zur
Aufgabe der Unternehmensleitung und wird es als unabdingbare Vorausset-
zung fÅr ein effektives Compliance-Management-System angesehen, eine
Compliance-Kultur im Unternehmen zu schaffen, die auf ein nachhaltiges
Bewusstsein der Unternehmensleitung sowie aller Mitarbeiter fÅr die Bedeu-
tung von Compliance abzielt. Erfolgreiche Compliance in einem Unterneh-
men muss glaubhaft von der Unternehmensleitung gelebt und von allen Mit-
arbeitern getragen werden.2

II. Kartellrechts-Compliance

Die von der allgemeinen Begriffsbestimmung von Compliance umfasste Ge-
samtheit der Maßnahmen zur Sicherung gesetzestreuen Verhaltens aller Mit-
arbeiter im Unternehmen hat je nach Rechtsgebiet einen unterschiedlichen
Inhalt. So gibt es auch fÅr die Anforderungen an eine effektive Kartell-
rechts-Compliance besondere Auspr�gungen, die von den allgemeinen Re-
geln abweichen.3

Kartellrecht hat sich aus verschiedenen GrÅnden in den letzten Jahren zu ei-
nem sehr bedeutsamen – wenn nicht neben der Korruptionsbek�mpfung
dem bedeutsamsten – materiellen Teilbereich des Compliance-Systems von
Unternehmen entwickelt und in der Praxis h�ufig einen noch hÇheren Stel-
lenwert als beispielsweise die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Da-
tenschutz und zum Außenwirtschaftsrecht.4 Eine auf das Kartellrecht zuge-
schnittene Compliance l�sst sich aber nicht scharf abgrenzen von
allgemeinen Aspekten der Compliance, z.B. in den Bereichen Rechtspflicht
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1 IDW PrÅfungsstandard: Grunds�tze ordnungsgem�ßer PrÅfung von Compliance Ma-
nagement Systemen (IDW PS 980), Stand 11.3.2011, WPg Supplement 2/2011.

2 Schaupensteiner, NZA-Beil. 2011, 8 (10); Benz/Klindt, BB 2010, 2977; Campos Nave/Bo-
nenberger, BB 2008, 734 (735). Cauers/Haas/Jakob/Kremer/Schartmann/Welp, DB
2008, 2717 und Wolf, DStR 2006, 1995 teilen zwischen Compliance im engeren Sinne
(RechtsverstÇße) und im weiteren Sinne (ethische Regelungen, Diversity, Integrity, Sus-
tainability u.a.) auf.

3 Zu den Anf�ngen der Kartellrechts-Compliance vgl. Marks, ECLR 1988, 88 ff.; Ratliff/
Stanbrook, ECLR 1988, 334 ff.; sp�ter Temple Lang, E.L. Rev. 1999, 305 ff.; O’Meara,
ECLR 1998, 59; Rodger, World Comp. 2005, 349 ff.

4 Zu einer Compliance-bezogenen Darstellung in anderen Rechtsgebieten wie z.B. Kor-
ruptionsbek�mpfung, Datenschutz und Außenwirtschaftsrecht s. z.B. Hauschka, §§ 25,
30, 33. Kritisch zur Begrifflichkeit Petry, Kartellrechtliches Risikomanagement, S. 63.
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und insbesondere Organisation. Die Maßnahmen der Kartellrechts-Compli-
ance mÅssen daher nahtlos in das unternehmensweite, rechtsgebietsÅbergrei-
fende Compliance-Management-System, insbesondere die Compliance-Or-
ganisation, eingebunden werden.1

In Bezug auf das Kartellrecht belegen die immer hÇheren gegen Unterneh-
men verh�ngten Bußgelder der Europ�ischen Kommission und des Bundes-
kartellamtes2 sowie die stark ansteigende Zahl an Kartellverfahren3 die Not-
wendigkeit, dass ein Unternehmen nicht einfach auf ein
kartellrechtskonformes Verhalten seiner Mitarbeiter vertrauen darf, sondern
nachhaltig effektive organisatorische und inhaltliche Maßnahmen treffen
muss, um soweit wie mÇglich dem Unternehmen zurechenbare Kartell-
rechtsverstÇße zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der potentiell erhebli-
chen Folgen von KartellrechtsverstÇßen ist es – entsprechend den vorste-
hend umschriebenen Grunds�tzen – Verantwortung und Aufgabe der
Unternehmensleitung, die fÅr ein kartellrechtskonformes Verhalten aller
Mitarbeiter notwendigen Maßnahmen und Prozesse in systematischer und
umfassender Weise als Teil eines rechtsgebietsÅbergreifenden effektiven
Compliance-Management-Systems zu organisieren.4

Abgesehen von der organisationsrechtlichen Dimension bilden nach all-
gemeiner Ansicht die folgenden drei – pr�ventiven wie repressiven – Funk-
tionen die Grundpfeiler einer effektiven Kartellrechts-Compliance5: ers-
tens Pr�vention, die auf eine fÅr das Unternehmen maßgeschneiderte,
vorbeugende Instruktion der Mitarbeiter zu kartellrechtskonformen Verhal-
ten abzielt; zweitens Kontrolle und Aufdeckung, wonach die Einhaltung
der kartellrechtlichen Vorschriften im Unternehmen zu Åberwachen und
eine Verfolgung von Hinweisen auf mÇgliche KartellrechtsverstÇße sicher-
zustellen ist; drittens Reaktion, die eine angemessene Sanktionierung der fÅr
einen Kartellrechtsverstoß verantwortlichen Person(en) sowie einen geeig-
neten strategischen Umgang des Unternehmens mit dem Kartellrechtsver-
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1 Zu Compliance nach einzelnen Branchen s. die einzelnen Kapitel bei Hauschka, Corpo-
rate Compliance und Romeike, Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements,
S. 133 ff.

2 So verh�ngte die Kommission im Jahre 2012 allein Bußgelder i.H.v. 1,47 Mrd. Euro fÅr
die Beteiligten des BildrÇhren-Kartells; s. die �bersicht der Europ�ischen Kommission
unter http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf. Das BKartA hat
in der jÅngsten Vergangenheit ebenfalls Kartellstrafen in dreistelliger MillionenhÇhe ver-
h�ngt (KaffeerÇster, 2009: 160 Mio. Euro; Brillenglas, 2010: 115 Mio. Euro; Schienen I
und II, 2012 und 213: 232 Mio. Euro); vgl. T�tigkeitsbericht des BKartA 2009/2010, BT-
Drucks. 17/6640 und 2011/2012, BT-Drucks. 17/13675, sowie Pressemitteilung vom
23.7.2013, jeweils abrufbar unter www.bundeskartellamt.de.

3 Hauptursache ist die steigende Anzahl an Kronzeugenantr�gen und damit verbunden die
zunehmende Anzahl an Bußgeldentscheidungen mit immer hÇheren Bußgeldern.

4 Kellerhals in FS von BÅren, S. 535, 538; Liese/Schulz, BB 2011, 1347; Kremer/Klahold,
ZGR 2010, 113 (116); Kort, NZG 2008, 81 (83); Eufinger/Maschemer, EWS 2012, 509;
Lipstein in ABA, Antitrust Compliance: Perspectives and Resources, S. 1 ff.

5 Kellerhals in FS von BÅren, S. 535, 542; Seeliger, AnwBl. 2010, 643 ff.; Karbaum, Kartell-
rechtliche Compliance, S. 16 ff.; Dreher in FS HÅffer, S. 161, 173; Dreher, VersR 2004, 1
(5); Gehring/Kasten/M�ger, CCZ 2013, 1.
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stoß umfasst.1 Im englischen Sprachgebrauch wird der Dreiklang prevent –
detect – respond verwendet.2

Eine auf diesen drei Grundfunktionen basierende effektive Kartellrechts-
Compliance kann nicht jedweden Kartellrechtsverstoß einzelner Mitarbei-
ter zu einhundert Prozent ausschließen (gerade wenn es sich um vors�tzli-
ches Fehlverhalten handelt). Sie gew�hrleistet jedoch, dass das Risiko eines
Kartellrechtsverstoßes im grÇßtmÇglichen Umfang reduziert wird. Mehr
kann funktionierende Kartellrechts-Compliance nicht leisten.

FÅr die Unternehmen besteht in der Praxis ein besonderes Problem darin,
dass sie nicht nur den Vorgaben des deutschen Rechts nachkommen mÅs-
sen. Soweit sie im Ausland t�tig sind, stellen sich entsprechende Anforderun-
gen in jeder nationalen Rechtsordnung, die von allen dort t�tigen Unterneh-
men beachtet werden mÅssen.

B. Rechtsgrundlagen: Rechtspflicht zur
Kartellrechts-Compliance?

Die Frage, ob ein Unternehmen – unabh�ngig von Kriterien wie Rechtsform,
GrÇße und T�tigkeitsfeld – einer Rechtspflicht zur DurchfÅhrung von be-
stimmten Compliance-Maßnahmen oder sogar zur Errichtung und Unter-
haltung eines umfassenden Compliance-Systems unterliegt, wird nicht ein-
heitlich beantwortet. Zwar wird eingewendet, dass diese Diskussion
angesichts der tats�chlichen Haftungsrisiken – insbesondere der Bußgelder
in Kartellverfahren in dreistelliger MillionenhÇhe – in der Praxis mittlerweile
Åberholt sei.3 Die faktischen Auswirkungen der mÇglicherweise drohenden
Sanktionen allein sind aber nicht entscheidend. Bestehen und Umfang einer
etwaigen Rechtspflicht bestimmen die Voraussetzungen und das Ausmaß ei-
ner Haftung des Unternehmens, der Unternehmensleitung und der Mit-
arbeiter. Deshalb ist es fÅr die Unternehmen wichtig zu wissen, ob bzw. unter
welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang eine Rechtspflicht zur
DurchfÅhrung von Compliance-Maßnahmen im Allgemeinen und Maßnah-
men der Kartellrechts-Compliance im Besonderen besteht.4
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1 Pape, CCZ 2009, 233 (236) und Vetter, Compliance in der Unternehmenspraxis, in We-
cker/ van Laak, S. 29, 36 ff. sprechen von „fÅnf Erfolgsfaktoren“ (Risikoanalyse, Com-
mitment, Kommunikation, Organisation und Dokumentation). Ebenso OECD, Pro-
moting Compliance with Competition Law, S. 13 [(i) Commitment, (ii) Culture,
(iii) Compliance Know-how and organisation, (iv) Controls and (v) Constant monito-
ring and improvement].

2 Kasten, Kartellrechtscompliance, in M�ger, Rz. 4; Kellerhals in FS von BÅren, S. 535, 542;
Dreher, VersR 2004, 1 (5).

3 Moosmayer, Compliance, Rz. 6.
4 �berblick bei HÅffer in FS Roth, S. 299 ff. FÅr eine solche Pflicht sprechen sich grds. aus

u.a. Schneider, ZIP 2003, 645 (646); BÅrkle, BB 2007, 1797; Fleischer, CCZ 2008, 1; Koch,
WM 2009, 1013. Umfangreiche Darstellungen zu der Frage bei Schmidt, Compliance in
Kapitalgesellschaften, und Karbaum, Kartellrechtliche Compliance.
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I. Keine kartellrechtsspezifische Rechtsgrundlage

Eine gesetzliche Vorschrift, die – unabh�ngig von der Rechtsform, dem T�-
tigkeitsbereich und sonstigen relevanten Faktoren – eine allgemeine Rechts-
pflicht der Unternehmen zur DurchfÅhrung von Compliance-Maßnahmen
bzw. zur Errichtung und Unterhaltung eines Compliance-Systems vorsieht,
kennt die deutsche Rechtsordnung nicht.1 Zwar gibt es einzelne spezifische
Regelungen, die in bestimmtem Umfang Compliance-bezogene Anforde-
rungen festlegen. Dabei handelt es sich um (i) sektorspezifische Vorschriften,
die fÅr bestimmten Branchen konkrete Compliance-Bestimmungen enthal-
ten, (ii) rechtsformspezifische Vorschriften, die fÅr Aktiengesellschaften all-
gemeine Compliance-Grunds�tze vorschreiben, sowie (iii) allgemeine Nor-
men des Ordnungswidrigkeitenrechts, denen jedes Unternehmen und jede
Unternehmensleitung zur Vermeidung von RechtsverstÇßen genÅgen muss.
Jedoch existiert, wie es auch der Åberwiegenden Ansicht in der Literatur ent-
spricht, keine allgemeine, jedes Unternehmen treffende Rechtspflicht zur
DurchfÅhrung von Compliance-Maßnahmen im Allgemeinen und Maßnah-
men der Kartellrechts-Compliance im Besonderen.2

Das deutsche und europ�ische Kartellrecht enthalten eine Vielzahl von Ge-
und Verbotsvorschriften, deren Einhaltung den jeweiligen Normadressaten
obliegt. Wenn ein Unternehmen gegen diese Vorschriften verstoßen hat,
kann die WettbewerbsbehÇrde zwar durch eine sog. positive Tenorierung an-
ordnen, mit welchen Mitteln das Unternehmen im Einzelnen den Wett-
bewerbsverstoß abzustellen hat.3 Dagegen gibt es keine speziellen kartell-
rechtlichen Vorschriften, die festlegen, was die Unternehmen an
Maßnahmen ergreifen mÅssen, um einen Kartellrechtsverstoß zu vermeiden.
Die WettbewerbsbehÇrden haben in dieser Hinsicht auch keine Befugnis,
den Unternehmen bestimmte Handlungen vorzuschreiben. Es besteht somit
weder eine allgemeine Rechtspflicht zur DurchfÅhrung von Maßnahmen der
Kartellrechts-Compliance noch sind einzelne Maßnahmen der Kartell-
rechts-Compliance gesetzlich festgelegt.4 Vielmehr obliegt es jedem Unter-
nehmen, somit der Unternehmensleitung, ob und mit welchen Maßnahmen
ein unternehmensbezogenes Handeln aller Mitarbeiter unter Einhaltung der
materiellen kartellrechtlichen Vorschriften sichergestellt werden soll.
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1 Hauschka, ZIP 2004, 877; Hauschka, EinfÅhrung, in Hauschka, § 1 Rz. 23; Kort, NZG
2008, 81 (84); GÇßwein/Hohmann, BB 2011, 963; Krause, StraFO 2011, 437 (438). Empi-
rische Untersuchung bei Geradin/Henry, GCLC Working Paper 03/05, 4 ff.

2 Vgl. Kasten, Kartellrechtscompliance, in M�ger, Rz. 8 (m.w.N. in Fn. 33).
3 Vgl. insbesondere Art. 7 Abs. 1 VO 1/2003 bzw. § 32 Abs. 2 GWB (neugefasst durch die

8. GWB-Novelle, BGBl. I 2013, 1738); s. dazu Stellungnahme BKartA, WuW 2012, 257
(269); BMWi, WuW 2011, 853 (855); Grave/Klauß, GRUR-Prax. 2012, 524 (526).

4 Auch Stadler, Compliance Programme-Vorbeugung gegen KartellverstÇße im Unter-
nehmen, in FIW, S. 67, 73; Krause, StraFO 2011, 437 (438) und Hauschka, ZIP 2004, 877
(878, 882) lehnen eine solche Rechtspflicht kategorisch ab.
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II. Sektorspezifische Rechtsgrundlagen:
Finanz- und Versicherungsbranche

FÅr einige Branchen kennt das deutsche Recht spezialgesetzliche Vorschrif-
ten, die der Unternehmensleitung konkrete Vorgaben fÅr die DurchfÅhrung
organisations- und kontrollbezogener Compliancemaßnahmen und -struk-
turen machen. Dies trifft vor allem fÅr die Vorschriften aus dem Finanz-
(§ 25a Abs. 1 KWG, § 33 WpHG, § 12 WpDVerOV)1 und Versicherungs-
sektor (§ 64a VAG)2 zu.3 Auch wenn die dort normierten, teilweise detailrei-
chen organisatorischen wie inhaltlichen Anforderungen an ein Compliance-
System auch aus kartellrechtlicher Perspektive aufschlussreich sein kÇnnen,
sind unmittelbare Normadressaten nur die in der jeweiligen Branche t�tigen
und in den Vorschriften definierten Unternehmen. Teilweise wird vertreten,
diese sektorspezifischen Vorschriften mit ausdrÅcklicher Pflicht zur Com-
pliance-Organisation analog auf sonstige Branchen anzuwenden.4 BegrÅndet
wird dies insbesondere mit dem Umstand, dass – vor Erlass des § 64a VAG –
die Rechtsprechung § 25a Abs. 1 KWG analog auf einen versicherungsrecht-
lichen Sachverhalt angewandt hat.5 Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass
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1 § 25a Abs. 1 KWG verpflichtet Kreditinstitute zur Errichtung einer ordnungsgem�ßen
Gesch�ftsorganisation, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (und der be-
triebswirtschaftlichen Notwendigkeiten) gew�hrleisten und ausdrÅcklich ein angemes-
senes sowie wirksames Risikomanagement umfassen soll. W�hrend die Ausgestaltung
des Risikomanagements von Art, Umfang, Komplexit�t und Risikogehalt der Gesch�fts-
t�tigkeit abh�ngig gemacht wird, werden die erforderlichen Bausteine eines solchen Risi-
komanagements (u.a. Einrichtung eines internen Kontrollsystems) aufgez�hlt. Dazu sei
seine Angemessenheit und Wirksamkeit regelm�ßig zu ÅberprÅfen. § 33 Abs. 1 Satz 1
WpHG verpflichtet Wertpapierdienstleistungsunternehmen ausdrÅcklich, die organisa-
torischen Pflichten nach § 25a Abs. 1 KWG einzuhalten. DarÅber hinaus verpflichtet
§ 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WpHG zur Einrichtung einer dauerhaften und wirksamen Com-
pliance-Funktion sowie Nr. 5 zu einer j�hrlichen Berichtspflicht Åber die Angemessen-
heit und Wirksamkeit der Grunds�tze, Mittel und Verfahren nach Nr. 1; Nr. 6 fordert die
�berwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der getroffenen organisatorischen
Maßnahmen sowie die Beseitigung von Unzul�nglichkeiten. § 12 der Verordnung zur
Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen fÅr Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen (WpDVerOV) konkretisiert die in § 33 Abs. 1 WpHG auf-
gestellten Anforderungen. So mÅsse die in § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WpHG genannte
Compliance-Funktion die zur Behebung von Defiziten getroffenen Maßnahmen Åber-
wachen und regelm�ßig bewerten sowie die Mitarbeiter im Hinblick auf die Einhaltung
der relevanten Bestimmungen beraten und unterstÅtzen. FÅr die Compliance Funktion
sei ein Compliance-Beauftragter zu benennen, dessen Aufgaben in § 12 Abs. 4 WpD-
VerOV niedergelegt sind.

2 § 64a VAG bildet nunmehr fÅr die Versicherungsbranche die Parallelvorschrift zu den in
der Finanzbranche geltenden § 25a KWG und § 33 WpHG und stellt entsprechend die
organisationsbezogenen Anforderungen an ein angemessenes Risikomanagement auf.

3 Als weitere sektorspezifischen Vorschriften werden regelm�ßig angefÅhrt § 52a Abs. 2
BImSchG und § 58 Abs. 2 KrWG. Diese weisen jedoch lediglich Mitteilungspflichten
zur Betriebsorganisation in Bezug auf genehmigungsbedÅrftige Anlagen und somit keine
vergleichbare Regelungsdichte wie die Vorschriften aus der Finanz- und Versicherungs-
branche auf.

4 So etwa Schneider, ZIP 2003, 645 (649); Liese, BB-Special (zu BB 2008, Heft 25), 17.
5 VG Frankfurt/M. v. 8.7.2004 – 1 E 7363/03, WM 2004, 2157; vgl. auch Wirth/Paul, CCZ

2010, 95 ff.
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die genannten Vorschriften dieser spezifischen Branchen keinen verallgemei-
nerungsf�higen, also Åber den jeweiligen Normzweck hinausweisenden Re-
gelungsgehalt aufweisen.1 Es Åberzeugt daher nicht, im Wege einer Gesamt-
analogie aus speziellen Vorschriften der Finanz- und Versicherungsbranche,
in denen die Errichtung eines angemessenen und wirksamen Risikomanage-
ments vorgeschrieben ist, eine allgemeine Rechtspflicht zur Ergreifung von
Risikomanagementmaßnahmen herzuleiten.2 Das in den Spezialgesetzen
eingeforderte Risikomanagement bezieht sich gerade auf die spezifischen
mit der DurchfÅhrung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ver-
bundenen Risiken. Dass auf der Grundlage dieser Vorschriften eine allgemei-
ne Rechtspflicht zur Errichtung eines Risikomanagements speziell fÅr kar-
tellrechtskonformes Verhalten der Unternehmen jeglicher Branchen
bestehen sollte, kann daher nicht Åberzeugen.3

III. Rechtsformspezifische Rechtsgrundlage: Aktienrecht

Neben den sektorspezifischen werden h�ufig die aktienrechtlichen Vor-
schriften als mÇgliche Grundlage einer allgemeinen Rechtspflicht fÅr Com-
pliance-Maßnahmen herangezogen. So verpflichtet § 91 Abs. 2 AktG den
Vorstand einer Aktiengesellschaft, ein FrÅherkennungs- und �ber-
wachungssystem fÅr bestandsgef�hrdende Entwicklungen einzurichten.4
Die wirtschaftlichen Folgen eines Kartellrechtsverstoßes kÇnnen zwar
durchaus die Gefahr der Existenzbedrohung fÅr ein Unternehmen begrÅn-
den (s. Tz. 31).5 Allerdings ist der Vorstand einer Aktiengesellschaft auf der
Grundlage der Vorschrift des § 91 Abs. 2 AktG nicht zur EinfÅhrung eines
umfassenden Risikomanagementsystems, sondern nur zur DurchfÅhrung
solcher Informations- und �berwachungsmaßnahmen verpflichtet, die frÅh-
zeitig bestandsgef�hrdende Entwicklungen erkennen lassen.6 Damit sind
nicht Maßnahmen eines gleichen Umfangs wie die eines umfassenden Com-
pliance-Systems erfasst. Dieses hat in der pr�ventiven Funktion neben der
Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung einen Schwerpunkt in der In-
struktion der Mitarbeiter zur Vermeidung von Fehlverhalten – und zwar
nicht nur zu einem den Bestand der Gesellschaft gef�hrdenden Verhalten. So-
mit bleiben die Anforderungen aus § 91 Abs. 2 AktG hinter der Funktion
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1 So auch Kasten, Kartellrechtscompliance, in M�ger, Rz. 9.
2 Zu § 33 WpHG vgl. Buck-Heeb, CCZ 2009, 18 (19). Blasche, CCZ 2009, 62 (64) lehnt die

Heranziehung des § 25a KWG zur Konkretisierung des § 91 Abs. 2 AktG ab.
3 Ebenso Kasten, Kartellrechtscompliance, in M�ger, Rz. 9.
4 § 91 Abs. 2 AktG: „Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein

�berwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gef�hrden-
de Entwicklungen frÅh erkannt werden.“ Zu Inhalt und Umfang dieser Rechtspflicht fÅr
die Unternehmensleitung einer Aktiengesellschaft s. Blasche, CCZ 2009, 62 (66); Flei-
scher, AG 2003, 291 (298).

5 S. auch Wirtz, WuW 2001, 342 (349 ff.); Hauschka, ZRP 2006, 258 (259).
6 Vgl. Blasche, CCZ 2009, 62 (63).
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von Compliance, jegliche betriebsbezogenen Rechts-und RegelverstÇße
durch die Mitarbeiter zu vermeiden, zurÅck.1 Eine – ohnehin allenfalls Ak-
tiengesellschaften treffende – Rechtspflicht fÅr ein umfassendes Complian-
ce-System l�sst sich auf diese Vorschrift nicht stÅtzen.2

Eine andere aktienrechtliche Grundlage einer allgemeinen Rechtspflicht fÅr
Compliance-Maßnahmen (z.T. ausdrÅcklich fÅr Kartellrechts-Compliance)3

wird in der Pflicht des Vorstands zur sorgf�ltigen Unternehmensleitung
gem. § 93 Abs. 1 i.V.m. § 76 Abs. 1 AktG4 gesehen.5 Diese beiden Vorschrif-
ten entsprechen aus der Perspektive der Haftung einer Unternehmensleitung
gegenÅber dem Unternehmen fÅr Pflichtverletzungen der sog. Business Jud-
gement Rule.6 Diese legt allerdings ihren Schwerpunkt eher darauf, dass
jede Entscheidung der Unternehmensleitung auf einer sorgf�ltig ermittelten
Entscheidungsgrundlage fußen muss (Information als eine Hauptpflicht der
Unternehmensleitung). Ob zur ErfÅllung der allgemeinen Leitungs- und
Sorgfaltspflicht auch die DurchfÅhrung konkreter organisatorischer und in-
haltlicher (kartellrechtlicher) Compliance-Maßnahmen notwendig ist, er-
scheint fraglich. Wie der Vorstand seiner Verantwortung zur ordnungsgem�-
ßen Unternehmensleitung gerecht wird, liegt in seinem unternehmerischen
Ermessen.7 In Bezug auf die Ermittlung, Bewertung und Steuerung von Risi-
ken konkretisiert der genannte § 91 Abs. 2 AktG8 die Pflicht des Vorstands.
Die dortigen Einschr�nkungen, wonach das erforderliche Risikomanage-
ment lediglich bestandsgef�hrdende Entwicklungen frÅhzeitig erkennen las-
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1 So auch Bergmoser/Theusinger/Gushurst, BB-Special (zu BB 2008, Heft 25), 1 (4) und
Goslar in Wilsing, DCGK, 4.1.3. Rz. 8.

2 Zur Bedeutung der Norm fÅr Compliance-Anforderungen von Aktiengesellschaften s.
insb. Wirtz, WuW 2001, 342 ff.

3 So z.B. Fleischer, BB 2008, 1070 (1072).
4 § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG bestimmt die Sorgfaltspflicht der Vorstandsmitglieder: „Die Vor-

standsmitglieder haben bei ihrer Gesch�ftsfÅhrung die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Gesch�ftsleiters anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor,
wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernÅnftiger-
weise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der
Gesellschaft zu handeln.“ Nach § 76 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der „Vorstand ... unter eige-
ner Verantwortung die Gesellschaft zu leiten“.

5 Fleischer, AG 2003, 291 (298 f.); BÅrkle, BB 2005, 565 ff.; Bachmann in VGR, Gesell-
schaftsrecht in der Diskussion, S. 65 ff.; Winter in FS HÅffer, S. 1103, 1104; Immenga in
FS Schwark, S. 199, 201; Meier-Greve, BB 2009, 2555 ff.; zuletzt MÅller, Kartellrecht-
scompliance, S. 95. Vgl. zur entsprechenden Pflicht der Unternehmensleitung der
GmbH § 43 Abs. 1 GmbHG: „Die Gesch�ftsfÅhrer haben in den Angelegenheiten der
Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Gesch�ftsmannes anzuwenden.“

6 Nach der Business Judgement Rule ist eine unternehmerische Entscheidung des Lei-
tungsorgans einer gerichtlichen PrÅfung entzogen (d.h. keine Haftung des Leitungs-
organs), wenn es kein eigenes Interesse an der Entscheidung hat, im Vorfeld der Entschei-
dung ausreichend informiert war und im besten Interesse des Unternehmens gehandelt
hat. Zu Inhalt und Auspr�gungen der Business Judgement Rule s. Sieg/Zeidler, Business
Judgement Rule, in Hauschka, § 3; s. auch Kocher, CCZ 2009, 215 ff.

7 Vgl. dazu Bergmoser/Theusinger/Gushurst, BB-Special (zu BB 2008, Heft 25), 1 (5);
Hauschka, ZIP 2004, 877 (878, 882); Kort, NZG 2008, 81 (83); Krause, StraFO 2011, 437
(443) und Goslar, in Wilsing, DCGK, 4.1.3. Rz. 10.

8 Spindler in MÅnchKomm/AktG, § 91 Rz. 20 ff.; HÅffer, § 91 AktG Rz. 6 f.
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sen soll, dÅrften eine allgemeine Rechtspflicht zu einem umfassenden Risiko-
management oder sogar darÅber hinausgehenden Compliance-Maßnahmen
ausschließen. Je nach Risikoprofil des Unternehmens kann sich zwar das
Vorstandsermessen zur DurchfÅhrung bestimmter Risikomanagement-
Maßnahmen (in Bezug auf das „Ob“ und insbesondere in Bezug auf das
„Wie“) reduzieren. Jedoch kann eine konkrete Pflicht des Vorstands einer
Aktiengesellschaft zu einer umfassenden Kartellrechts-Compliance nicht
aus den Vorschriften des § 93 Abs. 1 i.V.m. § 76 Abs. 1 AktG hergeleitet wer-
den. FÅr Gesellschaften anderer Rechtsformen jenseits der Aktiengesell-
schaft scheidet die Annahme einer solchen Pflicht erst recht aus. Eine �ber-
tragung der Grunds�tze aus dem Aktienrecht im Wege einer Gesamtanalogie
auf Gesellschaften anderer Rechtsformen ist ausgeschlossen.

Eine andere Bewertung folgt auch nicht aus den Regelungen des DCGK zu
Aufgaben und Zust�ndigkeiten des Vorstands.1 W�hrend nach Ziff. 4.1.3
DCGK (als Legaldefinition von „Compliance“) der Vorstand fÅr die Einhal-
tung der Rechtsvorschriften zu sorgen und auf deren Beachtung durch die
Konzernunternehmen hinzuwirken hat, soll er nach Ziff. 4.1.4 fÅr ein ange-
messenes Risikomanagement und Risikocontrolling im Unternehmen sor-
gen. Einerseits grenzt der DCGK hier Compliance von Risikomanagement
inhaltlich ab. Andererseits kÇnnte auch in der Kombination der beiden Vor-
schriften eine Rechtsgrundlage fÅr eine Rechtspflicht zur Vornahme umfas-
sender Compliance-Maßnahmen gesehen werden. Ziff. 4.1.3 DCGK gibt je-
doch lediglich geltendes Gesetzesrecht wieder.2 Der DCGK selbst hat keine
Gesetzeskraft; es handelt sich allein um Empfehlungen fÅr die Selbstver-
pflichtung von Unternehmen.3 Eine Rechtspflicht der Unternehmenslei-
tung einer deutschen Aktiengesellschaft zur Vornahme konkreter Complian-
ce-Maßnahmen oder zur EinfÅhrung eines umfassenden
Compliance-Systems kann somit dem DCGK nicht entnommen werden.
Dies gilt erst recht fÅr eine derartige Verpflichtung der Unternehmensleitung
von Gesellschaften in anderer Rechtsform sowie zur EinfÅhrung eines spe-
ziellen kartellrechtlichen Compliance-Systems.

IV. �bergreifende Rechtsgrundlage: § 130 OWiG

Als Grundlage einer sektor- und rechtsformÅbergreifenden Rechtspflicht
zur DurchfÅhrung bestimmter oder umfassender (kartellrechtlicher) Com-
pliance-Maßnahmen, die die Unternehmensleitung einer Gesellschaft nach
deutschen Recht trifft, werden schließlich die Regelungen des Ordnungs-
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1 So auch Liese, BB-Special (zu BB 2008, Heft 25), 17 (20); Fleischer, CCZ 2008, 1 (2). Eine
Rechtspflicht in den Formulierungen des Kodex will dagegen BÅrkle, BB 2007, 1797
(1798) erkennen.

2 �berblickartig zum DCGK insgesamt Romeike, Rechtliche Grundlagen des Risikoma-
nagements, S. 31 ff.; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845 ff.

3 Zum „faktischen Zwang“, den Vorgaben des Kodex nachzukommen, vgl. Bergmoser/
Theusinger/Gushurst, BB-Special (zu BB 2008, Heft 25), 1 (5). HÅffer, § 161 AktG Rz. 4
spricht von Verhaltensregeln mit „gesetzesgleicher Wirkung“.
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widrigkeitenrechts zur Haftung des Aufsichtspflichtigen eines Unterneh-
mens (§§ 130, 9 OWiG) sowie – bei entsprechender Zurechnung des Fehlver-
haltens des Aufsichtspflichtigen – des Unternehmens selbst (§§ 30, 130 und 9
OWiG) angesehen.1

Nach § 130 Abs. 1 Satz 1 OWiG handelt ordnungswidrig, wer als Inhaber
eines Betriebs oder Unternehmens (vors�tzlich oder fahrl�ssig) die Auf-
sichtsmaßnahmen unterl�sst, die erforderlich sind, um eine Zuwiderhand-
lung gegen betriebsbezogene Pflichten, die den Inhaber treffen, zu verhin-
dern, sofern die Zuwiderhandlung durch gehÇrige Aufsicht verhindert oder
wesentlich erschwert worden w�re. Aufschluss Åber den Umfang der erfor-
derlichen Aufsichtsmaßnahmen gibt § 130 Abs. 1 Satz 2 OWiG lediglich
im Ansatz. Danach „gehÇren auch die Bestellung, sorgf�ltige Auswahl und
�berwachung von Aufsichtspersonen“ zu den erforderlichen Aufsichtsmaß-
nahmen.2 DarÅber hinaus enth�lt das OWiG keine Vorgaben.

Der Gesetzgeber hat damit bewusst davon abgesehen, Inhalt und Umfang
der Aufsichtspflicht im Einzelnen zu bestimmen. Gerade nach der kartell-
rechtlichen Rechtsprechung zu § 130 OWiG mÅssen die konkret erforderli-
chen Aufsichtsmaßnahmen immer anhand des Einzelfalls festgelegt werden.3
Allerdings hat die Rechtsprechung im Laufe der Zeit einige grundlegende
Aussagen zur Konkretisierung der Aufsichtsplicht bzw. zu den Anforderun-
gen an die erforderlichen Maßnahmen zur ErfÅllung der Aufsichtspflicht ge-
t�tigt und somit der Unternehmensleitung durchaus – Åber § 130 Abs. 1
Satz 2 OWiG hinaus – gewisse Organisations-, Instruktions- und Unter-
suchungspflichten auferlegt.4 Diese kÇnnen im Grundsatz als Ausgangs-
punkt – im Sinne von Mindestanforderungen – bei der Festlegung geeigneter
Compliance-Maßnahmen (insbesondere in Bezug auf die Organisation) in
einem Unternehmen herangezogen werden.

Letztlich richten sich die Anforderungen an die Maßnahmen zur ErfÅllung
der Aufsichtspflicht jedoch nach dem Risiko von RechtsverstÇßen im kon-
kreten Einzelfall. Relevante Kriterien zur Risikobestimmung (und somit
zum Umfang der gebotenen Aufsichtsmaßnahmen) sind Art, GrÇße und Or-
ganisation des Unternehmens, Internationalit�t, Breite und Gef�hrlichkeit
des T�tigkeitfelds und Unternehmensgegenstands, Vielfalt und Bedeutung
der zu beachtenden Rechtsvorschriften sowie Art und H�ufigkeit von Ver-
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1 In die gleiche Richtung Moosmayer, Compliance, Rz. 6; Dreher, WuW 2009, 133 (134);
Frenz, Compliance-Berater 2013, 49 (50), jeweils m.w.N.

2 Kontroll- und �berwachungspflichten gehÇren zu den Kernpflichten einer Unterneh-
mensleitung, bei deren Verletzung der Gesch�ftsleiter dem Unternehmen gem. § 93
Abs. 2 AktG, § 43 Abs. 2 GmbHG schadensersatzpflichtig ist. Inhalt und Umfang der
Kontroll- und �berwachungspflichten sind nach den gesellschaftsrechtlichen und ord-
nungswidrigkeitsrechtlichen Vorschriften gleich; s. dazu Pelz, Strafrechtliche und zivil-
rechtliche Aufsichtspflicht, in Hauschka, § 6 Rz. 37 f.

3 So auch Wirtz, WuW 2001, 342 ff.; Kasten, Kartellrechtscompliance, in M�ger, Rz. 12;
Eufinger/Maschemer, EWS 2012, 509 (510).

4 Zu Nachweisen aus der Rechtsprechung s. Tz. 144 ff.; Moosmayer, Compliance, Rz. 6
nennt Organisations-, Kontroll- und Untersuchungsmaßnahmen. Vgl. dazu auch He-
gnon, CCZ 2009, 57 ff.
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stÇßen in der Vergangenheit etc. (s. Tz. 245 ff.).1 Art und Umfang der Risiken
von Fehlverhalten unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen.
Das Erfordernis umfassender abstrakter (Compliance-)Maßnahmen l�sst
sich somit nicht direkt aus § 130 OWiG ableiten. FÅr viele Unternehmen mit
niedrigem Risikoprofil wÅrde eine Verpflichtung zur Errichtung eines um-
fassenden Compliance-Systems und zur DurchfÅhrung entsprechender
Compliance-Maßnahmen eine unverh�ltnism�ßige Belastung darstellen.2

Zudem mÅssen die Aufsichtsmaßnahmen nach der Rechtsprechung prak-
tisch durchfÅhrbar und zumutbar sein, d.h. es muss kein maximales, sondern
ein optimales Niveau erreicht werden.3 Die gebotenen Maßnahmen sollen
keine fl�chendeckende Aufsicht einfÅhren, sondern eine hohe Wahrschein-
lichkeit fÅr die Verhinderung von RechtsverstÇßen bieten.4 Die EinfÅhrung
eines umfassenden Compliance-Systems geht somit Åber die Anforderungen
des § 130 OWiG hinaus.5

Daher ist der wohl Åberwiegenden Ansicht zuzustimmen, dass aus § 130
OWiG keine allgemeine Verpflichtung eines jeden Unternehmens folgt, ein
umfassendes Compliance-System unternehmensweit6 einzurichten.7 Viel-
mehr liegt es in der Verantwortung der Unternehmensleitung, auf der
Grundlage des identifizierten Risikoprofils des Unternehmens die erforder-
lichen (einschließlich der speziell kartellrechtlichen) Compliance-Maßnah-
men zu treffen und eine entsprechende Organisation zu errichten.8 § 130
OWiG stellt in diesem Sinne eine „unvollkommene Organisationspflicht“
dar.9 Aus § 130 OWiG – konkretisiert durch die Rechtsprechung – ergibt sich
dagegen ein Mindestmaß an Organisations-, Kontroll- und Untersuchungs-
pflichten.

Allg. Teil E Kartellrechts-Compliance

24
Seeliger/Mross

1 Vgl. dazu Hauschka, EinfÅhrung, in Hauschka, § 1 Rz. 5, 33; Pelz, Strafrechtliche und
zivilrechtliche Aufsichtspflicht, in Hauschka, § 6 Rz. 15.

2 Gleicher Ansicht Hauschka, EinfÅhrung, in Hauschka, § 1 Rz. 23.
3 OLG DÅsseldorf v. 5.4.2006 – VI-2 Kart 5/05 OWi u.a. – Transportbeton, WuW/E DE-R

1893 (1896); BGH v. 11.3.1986 – KRB 7/85 – Aktenvermerke, WuW/E BGH 2262
(2264 f.). Vgl. dazu auch Pelz, Strafrechtliche und zivilrechtliche Aufsichtspflicht, in
Hauschka, § 6 Rz. 15; Rogall in Karlsruher Kommentar, § 130 OWiG Rz. 49.

4 OLG DÅsseldorf v. 5.4.2006 – VI-2 Kart 5/05 OWi u.a. – Transportbeton, WuW/E DE-R
1893 (1896); BGH v. 11.3.1986 – KRB 7/85 – Aktenvermerke, WuW/E BGH 2262
(2264 f.); Rogall in Karlsruher Kommentar, § 130 OWiG Rz. 43.

5 Nach Grundmeier, Der Konzern 2012, 487 (500) „flankiere“ die Vorschrift des § 130
OWiG die gesellschaftsrechtliche Pflicht aus § 76 AktG.

6 Umstritten ist, ob sich im Konzern die Aufsichtspflicht der Konzernspitze lediglich auf
den reinen Konzernbereich oder auch auf die Binnenaufsicht der juristisch selbst�ndigen
Tochterunternehmen bezieht. Siehe dazu Tz. 36; vgl. auch Tz. 208 ff.

7 Hauschka, EinfÅhrung, in Hauschka, § 1 Rz. 23; Fleischer, CCZ 2008, 1 (3). FÅr eine
Rechtspflicht aus § 130 OWiG, ein umfassendes Compliance-System einzurichten,
Moosmayer, Compliance, Rz. 6; Dreher, WuW 2009, 133 (134).

8 Vgl. dazu Hauschka, EinfÅhrung, in Hauschka, § 1 Rz. 23; Pelz, Strafrechtliche und zivil-
rechtliche Aufsichtspflicht, in Hauschka, § 6 Rz. 1, wonach ab einer bestimmten Unter-
nehmensgrÇße ein Mindestmaß an organisatorischer Einrichtung erforderlich ist.

9 So Schneider, ZIP 2003, 645 (649).
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Diese Anforderungen wirken sich besonders im Bereich des Kartellrechts
aus, da das Gesetz KartellrechtsverstÇße – von wenigen Ausnahmen abge-
sehen – als Ordnungswidrigkeiten eingestuft hat. Es liegt deshalb im eige-
nen Interesse der Unternehmen, ein ihrem Risikoprofil entsprechendes maß-
geschneidertes System der Kartellrechts-Compliance einzufÅhren und
nachhaltig zu betreiben.1

C. Ziele und Vorteile der Kartellrechts-Compliance

Die Ziele und Vorteile, die mit einer effektiven Kartellrechts-Compliance an-
gestrebt werden, beschr�nken sich nicht allein auf die Vermeidung von Kar-
tellrechtsverstÇßen im Unternehmen und den damit verbundenen Kon-
sequenzen fÅr das Unternehmen und die verantwortlichen Mitarbeiter. Eine
solche eingeschr�nkte Sichtweise verkennt den umfassenden, ganzheitli-
chen Ansatz der Kartellrechts-Compliance, wie er im einleitenden Kapitel
dargestellt wurde (vgl. Tz. 1 ff.). Vielmehr fÅhrt jede mit den drei Grund-
funktionen von Kartellrechts-Compliance (Instruktion, Kontrolle und Auf-
deckung, Reaktion)2 verbundene Maßnahme zu bedeutenden Vorteilen fÅr
die Unternehmen.3

Mit der Instruktion, d.h. der Mitteilung der relevanten kartellrechtlichen
Vorschriften an alle betroffenen Mitarbeiter im Unternehmen, soll diesen das
notwendige Wissen und Bewusstsein vermittelt werden, dass sie selbst keine
KartellrechtsverstÇße begehen dÅrfen und auch einschreiten mÅssen, wenn
sie Gef�hrdungssituationen bzw. Fehlverhalten bei anderen Mitarbeitern er-
kennen. Die Sicherstellung kartellrechtskonformen Verhaltens minimiert die
Gefahr der drastischen Folgen von KartellrechtsverstÇßen fÅr Unternehmen
und Mitarbeiter (vgl. Tz. 122 f.). DarÅber hinaus schaffen Maßnahmen der
Instruktion unternehmensweit eine veritable Compliance-Kultur, die Anse-
hen und Wert des Unternehmens nach innen wie nach außen nachhaltig stei-
gert und entsprechende Vorteile mit sich bringt (vgl. Tz. 124 ff.).

Dem vorrangigen Ziel der Sicherstellung des rechtm�ßigen Verhaltens aller
Organmitglieder und Mitarbeiter des Unternehmens bei der AusÅbung un-
ternehmensbezogener T�tigkeiten und somit der Vermeidung von Kartell-
rechtsverstÇßen4 dienen auch Maßnahmen der zweiten Grundfunktion Kon-
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1 So auch Kasten, Kartellrechtscompliance, in M�ger, Rz. 12; Borer, Kartellrechts-Compli-
ance im Unternehmen und Kartellrechtsverfahren, in Weber/Heinemann/Vogt, S. 117,
123.

2 Kasten, Kartellrechtscompliance, in M�ger, Rz. 4; Moosmayer, Compliance, Rz. 2.
3 �berblick bei Seeliger, AnwBl. 2010, 643 ff. Weitere Funktionen werden genannt bei Na-

pokoj, EinfÅhrung, in Napokoj, S. 4 ff.; Karbaum, Kartellrechtliche Compliance, S. 16 ff.;
Dreher in FS HÅffer, S. 161, 173.

4 Dabei ist allerdings zu berÅcksichtigen, dass auch das umfassendste Kartellrechtscompli-
ance-System keinen absoluten Schutz gegen – insbesondere vors�tzliches – Fehlverhalten
Einzelner bieten kann.
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trolle. Sie sorgen fÅr eine frÅhzeitige Aufdeckung von Fehlverhalten, z.B.
durch stichprobenartige Kontrollen im Rahmen von Audits oder durch in-
terne Untersuchungen bei entsprechenden Verdachtsmomenten, die z.B.
Åber Hinweisgebersysteme gemeldet werden. Hierzu z�hlt aber auch die
MÇglichkeit, dass Mitarbeiter bei Zweifelsfragen in Bezug auf kartellrecht-
liche Fragestellungen zu jedem Zeitpunkt Rat bei geeigneter Stelle einholen
kÇnnen, vor allem durch eine geregelte Konsultation der Rechtsabteilung bei
kartellrechtsspezifischen Fragestellungen im Rahmen der allt�glichen Aus-
Åbung gesch�ftlicher T�tigkeiten (vgl. Tz. 308 ff., 323 f.).

Die Reaktion als letzte der drei Grundfunktionen von Compliance umfasst
insbesondere Maßnahmen zur sofortigen Abstellung des aufgedeckten Fehl-
verhaltens. Hierdurch kann der Schaden fÅr das Unternehmen zumindest in
Bezug auf die Dauer des Verstoßes – die bei der Bußgeldbemessung relevant
ist – begrenzt werden. Außerdem z�hlen hierzu �berlegungen zum strategi-
schen Umgang in Bezug auf das Fehlverhalten, z.B. die Stellung eines Kron-
zeugenantrags, um eine Bußgeldbefreiung oder wenigstens eine Bußgeldre-
duzierung zu erwirken (Tz. 396 ff.). Ein wichtiger gesonderter Aspekt ist
schließlich, ob und inwieweit Kartellrechts-Compliance im Falle eines Kar-
tellrechtsverstoßes die Folgen dieses Fehlverhaltens dadurch minimieren
kann, dass sie bei der Verh�ngung und Bemessung von Bußgeldern berÅck-
sichtigt wird (Tz. 88 ff.).

I. Sicherstellung eines kartellrechtkonformen Verhaltens und
Vermeidung der Folgen von KartellrechtsverstÇßen

Eine effektive Kartellrechts-Compliance beinhaltet alle angemessenen Maß-
nahmen, die ein kartellrechtskonformes Verhalten der Unternehmensleitung
sowie aller Mitarbeiter sicherstellen sollen. Somit werden Kartellrechtsver-
stÇße und daraus folgende vielf�ltige drastische Konsequenzen sowohl fÅr
das Unternehmen als auch fÅr die verantwortlichen Personen (Organmitglie-
der und Mitarbeiter) bestmÇglich vermieden.1

1. Folgen fÅr das Unternehmen

a) Bußgelder

Die gravierendste mÇgliche Konsequenz eines Kartellrechtsverstoßes stellen
die je nach Einzelfall signifikanten bis existenzbedrohenden Bußgelder der
Europ�ischen Kommission und des Bundeskartellamts dar.2 In den letzten
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1 Nachfolgend wird im Grundsatz nur auf die Folgen bei VerstÇßen gegen das deutsche
sowie das europ�ische Kartellrecht eingegangen. Ausl�ndische Kartellrechtsordnungen
kennen �hnliche, z.T. drastischere Konsequenzen. Zum US-amerikanischen Recht vgl.
Dixton in ABA, Antitrust Compliance: Perspectives and Resources, S. 47 ff.

2 Vgl. hierzu auch Hofstetter/Ludescher in FS von BÅren, S. 485, 509; Lampert/Matthey,
Kartellrecht, in Hauschka, § 26 Rz. 1.
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Jahren haben Geldbußen der Europ�ischen Kommission gegen ein Unter-
nehmen bei VerstÇßen gegen Art. 101 AEUV (Kartellverbot) oder Art. 102
AEUV (Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung) im Einzelfall die
HÇhe von mehr als einer Milliarde Euro erreicht.1 Auch das Bundeskartell-
amt verh�ngt, insbesondere bei sog. Hardcore-VerstÇßen gegen das Kartell-
verbot, Bußgelder, die im Fall von Unternehmen regelm�ßig Millionenbetr�-
ge, vielfach in mehrstelliger HÇhe, erreichen.2

Rechtsgrundlage der Bußgelder gegen Unternehmen sind Art. 23 Abs. 1 und
Abs. 2 VO 1/2003 bzw. § 81 Abs. 1–Abs. 3 GWB, § 30 OWiG, jeweils in Ver-
bindung mit der materiellen kartellrechtlichen Verbotsnorm.3

Nach dem europ�ischen Recht wird das Unternehmen mit einem Bußgeld
belegt, dessen Leitungsperson oder Mitarbeiter schuldhaft gegen Kartell-
rechtsvorschriften verstoßen hat. In der Entscheidungspraxis der Europ�i-
schen Kommission, vielfach best�tigt durch Entscheidungen der europ�i-
schen Gerichte, ist die Haftung durch die Rechtsfigur der „wirtschaftlichen
Einheit“ erheblich ausgeweitet worden.4 Mehrere rechtlich selbst�ndige Un-
ternehmen, die einer wirtschaftlichen Einheit angehÇren, gelten als ein ein-
ziges Unternehmen im Sinne des Wettbewerbsrechts. Deshalb wird in die-
sem Fall der Kartellrechtsverstoß einer Tochtergesellschaft der
Muttergesellschaft selbst dann zugerechnet, wenn sie selbst an der Pflichtver-
letzung nicht beteiligt war und auch keine Kenntnis davon hatte bzw. haben
konnte. Mutter- und Tochtergesellschaft haften dann gesamtschuldnerisch,
wobei fÅr die HÇhe der Geldbuße grunds�tzlich die finanzielle Situation des
gesamten Konzerns maßgeblich ist.5 Voraussetzung fÅr die ZugehÇrigkeit
von Tochter- und Muttergesellschaft zu einer wirtschaftlichen Einheit ist,
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1 Vgl. die laufend aktualisierte �bersicht der Kommission Åber Bußgelder wegen Versto-
ßes gegen Art. 101 AEUV, abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/cartels/statis-
tics/statistics.pdf. Zu VerstÇßen gegen Art. 102 AEUV s. Kommission v. 13.5.2009 –
37.990 – Intel; Kommission v. 24.3.2004 – 37.792 – Microsoft.

2 N�here Angaben dazu in Tz. 8. Vgl. auch Tz. 40.
3 Die in § 81 Abs. 1–Abs. 3 GWB aufgez�hlten VerstÇße beziehen sich auf die kartellrecht-

lichen Verbotsvorschriften (insbesondere gem. § 81 Abs. 1 Nr. 1 GWB auf VerstÇße ge-
gen Art. 101 und 102 AEUV sowie gem. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GWB auf VerstÇße gegen §§ 1,
19 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 GWB), vollziehbare Anordnungen und Auflagen (§ 81 Abs. 2
Nr. 2 und Nr. 5 GWB) sowie Anmelde-, Auskunfts- und Meldepflichten (§ 81 Abs. 2
Nr. 3, 4 und 6 GWB). Art. 23 Abs. 1 und 2 VO 1/2003 listet im EU-Recht die einschl�gi-
gen Vorschriften auf (insbesondere Art. 101 und 102 AEUV in Art. 23 Abs. 2 lit. a VO
1/2003).

4 EuGH v. 10.9.2009 – Rs. C-97/08 P – AKZO Nobel u.a. ./. Kommission, Slg. 2009,
I-8237, Rz. 60 ff.; EuGH v. 25.10.1983 – Rs. 107/82 – AEG ./. Kommission, Slg. 1983
3151, Rz. 50; EuGH v. 14.7.1972 – Rs. 48/69 – ICI ./. Kommission, Slg. 1972, 619 (655);
EuGH v. 6.4.1995 – Rs. C-310/93 – BPB Industries and British Gypsum ./. Kommission,
Slg. 1995, I-865, Rz. 11. Zur wirtschaftlichen Einheit zwischen Elterngesellschaften und
deren 50%iger Beteiligung an einem Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen vgl. EuG
v. 2.2.2012 – Rs. T-76/08 – E.I. du Pont de Nemours u.a. ./. Kommission, noch nicht in
Slg., Rz. 73; Revision unter Rs. C-172/12 P beim EuGH anh�ngig.

5 Dannecker/Biermann in Immenga/Mestm�cker, Vor Art. 23 VO (EG) Nr. 1/2003 Rz. 87;
Kokott/Dittert, WuW 2012, 670 ff.; de Bronett, EWS 2012, 113 ff.; LÅbbig in Wiedemann,
§ 7 Rz. 2.
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dass die Tochtergesellschaft ihr Verhalten am Markt nicht autonom be-
stimmt, sondern sich im Wesentlichen nach den Weisungen (oder den Inte-
ressen) der Muttergesellschaft richtet. FÅr diese Feststellung bedienen sich
Kommission und Gerichte einiger Indizien, wie der kapitalm�ßigen Ver-
flechtung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft, fehlender Autonomie
letzterer sowie der (tats�chlichen) Leitung und Kontrolle der Muttergesell-
schaft. H�lt die Muttergesellschaft 100 % oder nahezu 100 % der Anteile an
der Tochtergesellschaft, wird die fehlende Autonomie vermutet. Die Recht-
sprechung hat die Anforderungen an eine Widerlegung der Vermutung derart
streng formuliert, dass sie in der Praxis nur selten gelingen dÅrfte.1

Im deutschen (Ordnungswidrigkeiten-)Recht wird zun�chst ebenfalls das
Unternehmen (genauer gesagt: die juristische Person oder Personenvereini-
gung) mit einem Bußgeld belegt, dessen Leitungsperson oder Mitarbeiter
schuldhaft gegen Kartellrechtsvorschriften verstoßen hat (§§ 9, 30 OWiG).
Doch ist die Haftung gleichfalls Åber den Kreis der unmittelbaren „T�ter“
hinaus ausgeweitet.

Nach § 130 Abs. 1 OWiG begeht einen Kartellrechtsverstoß auch derjenige,
der die erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen nicht getroffen hat, um im Be-
trieb oder Unternehmen VerstÇße gegen inhaberbezogene Pflichten zu ver-
hindern, wenn die Aufsichtsmaßnahmen diesen Verstoß verhindert oder we-
sentlich erschwert h�tten. T�ter des § 130 Abs. 1 OWiG ist dem Wortlaut der
Vorschrift nach zun�chst der Betriebs- oder Unternehmensinhaber. Wenn
dies eine juristische Person oder Personenvereinigung ist, kommen die in § 9
OWiG aufgefÅhrten Personen als Aufsichtspflichtige in Betracht – und somit
Åber die gem. § 9 Abs. 2 OWiG beauftragten Personen hinaus grunds�tzlich
jeder Mitarbeiter, an den die Aufsichtspflicht delegiert ist.2 Bei vertikalen De-
legationsketten kÇnnen die jeweiligen Delegationsempf�nger und Delegie-
renden nebeneinander gem. § 130 OWiG verantwortlich sein; fÅr jede Person
in der Delegationskette ist somit das Vorliegen einer Aufsichtspflichtverlet-
zung zu prÅfen.3 Wenn eine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt, wird dieser
Verstoß dem Unternehmen gem. § 30 Abs. 1 OWiG objektiv zugerechnet.
Die Geldbuße des Unternehmens fÅr die Aufsichtspflichtverletzung richtet
sich grunds�tzlich nach dem gleichen Rahmen wie fÅr den Kartellrechtsver-
stoß (§ 130 Abs. 2 OWiG).

Umstritten ist, ob im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht allein das Un-
ternehmen Bußgeldadressat sein kann, dessen Vertreter, Beauftragter oder
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1 Vgl. zuletzt z.B. EuGH 11.7.2013 – Rs. C-440/11 P – Kommission ./. Portielje, noch
nicht in Slg., Rz. 60 ff.; EuG v. 16.6.2011 – Rs. T-185/06 – L’Air Liquide ./. Kommission,
Slg. 2011, II-2809, Rz. 70 ff. So aus der Literatur zuletzt auch Bosch, ZHR 2013, 454
(458 f.) m.w.N. und Leupold, ECLR 2013, 570 ff.

2 Vgl. dazu Bohnert, § 130 OWiG Rz. 8; Rogall in Karlsruher Kommentar, § 130 OWiG
Rz. 5.

3 OLG DÅsseldorf v. 24.4.1991 – 5 Ss (OWi) 322/90 - (OWi) 79/90 III, wistra 1991, 275;
Rogall in Karlsruher Kommentar, § 130 OWiG Rz. 38, 41.
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sonstiger Mitarbeiter einen Kartellrechtsverstoß begangen hat.1 Davon h�ngt
insbesondere ab, ob die Muttergesellschaft eines Konzerns bzw. einer wirt-
schaftlichen Einheit fÅr KartellrechtsverstÇße einer Tochtergesellschaft ver-
antwortlich sein kann. Im Einklang mit dem Rechtstr�gerprinzip ist anzu-
nehmen, dass der Unternehmensleitung einer Muttergesellschaft oder
Konzernholding keine Aufsichtspflichten gegenÅber ihren Tochtergesell-
schaften und deren Mitarbeitern i.S.v. § 130 Abs. 1 OWiG obliegen. Diese
Auffassung teilt auch zuletzt die hÇchstrichterliche Rechtsprechung im Fall
der Versicherungsfusion HDI/Gerling in Bezug auf die Frage der Zurech-
nung von VermÇgensgegenst�nden konzernverbundener Unternehmen.2
Eine Haftung der Muttergesellschaft fÅr KartellrechtsverstÇße der Toch-
tergesellschaft scheidet somit aus, da es an einer entsprechenden Rechts-
grundlage fehlt.3 Bundeskartellamt und Bundesregierung vertreten einen an-
deren Standpunkt und gehen davon aus, dass eine Aufsichtspflicht auch
gegenÅber Konzerngesellschaften besteht.4 Jedoch folgt daraus nicht – an-
ders als im europ�ischen Recht – eine allgemeine Haftung der Muttergesell-
schaft fÅr KartellverstÇße ihrer Tochtergesellschaften. In jedem Fall ist auch
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1 Zum Streitstand vgl. Rogall in Karlsruher Kommentar, § 130 OWiG Rz. 25; Koch, AG
2009, 564 ff.; Karst, WuW 2012, 150 ff.; Achenbach, NZWiSt 2012, 321 (325 ff.); Bosch,
ZHR 2013, 454 (463 ff.).

2 BGH v. 10.8.2011 – KRB 55/10 – Versicherungsfusion, WuW/E DE-R 3455, Rz. 20: „Mit
einer Zurechnung von VermÇgensgegenst�nden konzernverbundener Unternehmen
kann eine wirtschaftliche Identit�t ebenfalls nicht begrÅndet werden. FÅr die Annahme
einer bußgeldrechtlichen „Konzernhaftung“ l�sst das geltende Recht keinen Raum. Die
einzelnen konzernabh�ngigen Schwestergesellschaften sind im Verh�ltnis zueinander
ebenso selbst�ndige juristische Personen wie in ihrem Verh�ltnis zur Muttergesellschaft.
Eine die bußgeldrechtliche Haftung begrÅndende Zurechnung von VermÇgen kÇnnte
daher nur auf der Grundlage einer ausdrÅcklichen gesetzlichen Bestimmung erfolgen.
An einer solchen fehlt es.“ S. dazu auch LÇbbe, ZHR 2013, 518 ff.

3 Gleicher Ansicht in Bezug auf den Umfang der Aufsichtspflicht im Rahmen eines Kon-
zernverbundes Pelz, Strafrechtliche und zivilrechtliche Aufsichtspflicht, in Hauschka,
§ 6 Rz. 17; Koch, AG 2009, 564 ff.; Grundmeier, Der Konzern 2012, 487 (491), jeweils
m.w.N.

4 BKartA v. 15.12.2008 und v. 9.2.2009 – B1-200/06 – Dachziegel (Etex) sowie Hinter-
grundpapier Kartellbußgeldverfahren zwischen deutschem Systemdenken und europ�i-
scher Konvergenz (2012), S. 25. Ebenso Ost, NZKart 2013, 25 unter Verweis auf das Prin-
zip effektiver Durchsetzung europ�ischen Wettbewerbsrechts und in AnknÅpfung an die
Auslegung des Unternehmensbegriffs (Stichwort „wirtschaftliche Einheit“) durch den
EuGH; nach Ansicht von Ost fÅllt der so europarechtlich gepr�gte kartellrechtliche Un-
ternehmensbegriff den Unternehmensbegriff des § 130 OWiG aus. Zuletzt hat das
BKartA in einem Verfahren gegen Hersteller von Span- und OSB-Platten ein Bußgeld
auf § 130 OWiG gestÅtzt; der Bußgeldbescheid wurde in der Folgezeit rechtskr�ftig; vgl.
BKartA, PM v. 20.9.2011 sowie Ost, NZKart 2013, 25. �hnlich dazu die Bundesregie-
rung in der BegrÅndung des Entwurfes eines Gesetzes zur �nderung des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschr�nkungen (8. GWB-�ndG), BT-Drucks. 17/9852, 49: „Nach Auffas-
sung der Bundesregierung reicht der bestehende Rechtsrahmen aus, um Aufsichtspflicht-
verletzungen im Konzern zu erfassen und gegebenenfalls zu ahnden. Der Bundesregie-
rung sind aus der Praxis der KartellbehÇrden bislang keine F�lle bekannt geworden, in
denen die Verletzung einer Aufsichtspflicht eines Konzerns bei einem Kartellrechtsver-
stoß eines Tochterunternehmens nicht angemessen sanktioniert werden konnte.“ Auch
die Staatsanwaltschaft MÅnchen I hat mit dem Bußgeldbescheid gegen Siemens vom
15.12.2008 die Vorschrift des § 130 OWiG auf das Konzernverh�ltnis angewandt.



nach der Auffassung von Bundeskartellamt und Bundesregierung der kon-
krete Nachweis erforderlich, dass eine verantwortliche Person der Mutterge-
sellschaft gegen die ihr obliegende Aufsichtspflicht zur �berwachung der
Tochtergesellschaft verstoßen hat. Eine Erfolgshaftung der Muttergesell-
schaft, wie sie im europ�ischen Recht angenommen wird (Tz. 77 ff., 82), ist
im deutschen Recht nicht denkbar.

Voraussetzung der Verh�ngung einer Geldbuße gem. Art. 23 Abs. 1. Satz 1
und Abs. 2 Satz 1 VO 1/2003 ist ein schuldhaftes Handeln der Person, die fÅr
die Tat verantwortlich ist („wenn [die Unternehmen] vors�tzlich oder
fahrl�ssig ...“).1 Gleiches gilt im deutschen Recht gem. § 81 Abs. 1 und 2
GWB („vors�tzlich oder fahrl�ssig“). Verschulden liegt vor, wenn die natÅr-
liche Person, die den Kartellrechtsverstoß begangen oder ihre Aufsichts-
pflicht verletzt hat, die wesentlichen Tatsachen, die dem Verstoß zugrunde
liegen, kannte (Vorsatz) oder wenn sie h�tte wissen mÅssen, dass sie einen
solchen Verstoß begeht (Fahrl�ssigkeit).2 Die Kommission l�sst dabei in der
Praxis h�ufig – von der Rechtsprechung akzeptiert – offen, ob vors�tzliches
oder fahrl�ssiges Handeln vorliegt.3 Ein Verbotsirrtum kann das Unterneh-
men nur in Ausnahmef�llen, die eng begrenzt sind, entlasten. Die europ�i-
schen Gerichte erkennen einen entschuldbaren Verbotsirrtum grunds�tzlich
nur dann an, wenn das Unternehmen gutgl�ubig davon ausging, dass sein
Verhalten unter die de-minimis-Bekanntmachung falle4 oder eine Çffentlich-
rechtliche Stelle bzw. eine nationale Vorschrift das Verhalten als rechtm�ßig
bewertet hat.5

Die rechtlichen Grundlagen fÅr die Bemessung der Geldbuße sind im euro-
p�ischen und deutschen Recht gleich. Sowohl Art. 23 Abs. 2 Satz 2 VO
1/2003 als auch § 81 Abs. 4 Satz 2 GWB begrenzen jeweils die maximale Buß-
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1 Zu Vorsatz s. EuGH v. 7.6.1983 – verb. Rs. 100–103/88 – Musique Diffusion Francaise,
Slg. 1985 1825, Rz. 112; EuGH v. 8.11.1983 – verb. Rs 96–102/82 – NV IAZ International
Belgium ./. Kommission, Slg. 1983 3369, Rz. 45. Zu Fahrl�ssigkeit s. EuGH v. 11.5.1978 –
Rs. 27/76 – United Brands ./. Kommission, Slg. 1978 207, Rz. 299, 301.

2 Zur Frage, ob die Einrichtung eines Kartellrechtscompliance-Systems zu einer „Enthaf-
tung“ des Unternehmens fÅhren kann („Compliance Defence“), s. Tz. 76 ff., 83 ff.

3 EuGH v. 11.5.1978 – Rs 27/76 – United Brands ./. Kommission, Slg. 1978 207, Rz. 301;
Kommission v. 2.8.1989 – 89/515/EWG – Betonstahlmatten, ABl. EG 1989 Nr. L 260, 1,
Rz. 197. Kritisch zu dieser Praxis mit Blick auf einen Verstoß gegen das Verschuldens-
prinzip Gehring/Kasten/M�ger, CCZ 2013, 1 (4).

4 EuGH v. 13.2.1979 – Rs. 85/76 – Hoffmann-La Roche, Slg. 1979, 461 (510). Vgl. auch
Fleischer, EuZW 2013, 326 (327).

5 Entgegen den Schlussantr�gen von GAin Kokott v. 28.2.2013 – Rs. C-681/11 – Schenker
u.a./. Kommission, noch nicht in Slg., Rz. 38 ff., 60 ff., hat der EuGH in der Entscheidung
v. 18.6.2013 (EuGH v. 18.6.2013 – Rs. C-681/11 – Schenker u.a./. Kommission, noch
nicht in Slg., Rz. 38 f.) einen entschuldbaren Verbotsirrtum abgelehnt. Vgl. auch Dieck-
mann in Wiedemann, § 46 Rz. 5 und zuletzt Fleischer, EuZW 2013, 326 ff. Im deutschen
Recht hat der BGH mit Urt. v. 4.4.2013 (BGH v. 4.4.2013 – 3 StR 521/12, NJW-Spezial
2013, 314), entschieden, dass „(d)as Vertrauen auf anwaltlichen Rat zwar nicht stets einen
unvermeidbaren Verbotsirrtum (begrÅndet). Dies ist vielmehr nur dann der Fall, wenn
sich der T�ter an einen auf dem betreffenden Rechtsgebiet versierten Anwalt wendet und
auf die Richtigkeit von dessen Auskunft nach den fÅr ihn erkennbaren Umst�nden ver-
trauen darf.“
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geldhÇhe auf 10 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens (d.h. der gesam-
ten zur wirtschaftlichen Einheit z�hlenden Unternehmensgruppe)1 im vo-
rangegangenen Gesch�ftsjahr. Bei der Festsetzung der BußgeldhÇhe mÅssen
die KartellbehÇrden gem. Art. 23 Abs. 3 VO 1/2003 sowie § 81 Abs. 4 Satz 6
GWB Schwere und Dauer des Verstoßes berÅcksichtigen.2 Bis zur Entschei-
dung des BGH im Grauzementfall3 stimmten auch die fÅr die Bemessung re-
levanten sog. Bußgeldleitlinien der Europ�ischen Kommission4 und des
Bundeskartellamts5 weitgehend Åberein. Mit den neuen Bußgeldleitlinien
vom 25.6.20136 ist das Bundeskartellamt davon abgewichen und fÅr das deut-
sche Recht einen eigenen Weg gegangen, so dass die beiden Systeme nicht
mehr vergleichbar sind. Im europ�ischen Recht richtet sich die HÇhe der
Geldbuße im Wesentlichen nach dem kartellbefangenen Umsatz.7 Die Kom-
mission legt einen Grundbetrag fest, der je nach der Schwere des Verstoßes
bis zu 30 % des Kartellumsatzes betragen kann. Dieser Betrag wird dann mit
der Zahl der Jahre des Kartellverstoßes multipliziert. Ferner finden erschwe-
rende und mildernde Umst�nde sowie ein Abschreckungszuschlag BerÅck-
sichtigung. Auf diese Weise errechnet sich die HÇhe der Geldbuße, die in der
Praxis bei Hardcore-VerstÇßen vielfach knapp 20 % des Kartellumsatzes fÅr
jedes einzelne Jahr des Kartellverstoßes betr�gt.8
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1 So BGH v. 26.2.2013 – KRB 20/12 – Grauzementkartell, NZKart 2013, 195 ff. m. Anm.
Haus, NKartZ 2013, 183 ff. und Barth/Budde, NKartZ 2013, 311 ff. gegen OLG DÅssel-
dorf v. 26.6.2009 – VI-2a Kart 2-6/08 OWi – Zementkartell, BB 2009, 1481 m. Anm.
Barth/Budde, WRP 2009, 1357 ff.

2 Bei der Ermittlung des Grundbetrags (Rz. 12 ff.), der bis zu 30 % des „kartellbefange-
nen“ Umsatzes betragen kann (Rz. 21), berÅcksichtigt die Kommission ebenfalls Schwe-
re und Dauer des Verstoßes (Rz. 19 ff.).

3 BGH v. 26.2.2013 – KRB 20/12 – Grauzementkartell, NZKart 2013, 195 ff. m. Anm.
Haus, NKartZ 2013, 183 ff. und Barth/Budde, NKartZ 2013, 311 ff.

4 Maßgeblich sind die Leitlinien der Europ�ischen Kommission v. 28.6.2006 fÅr das Ver-
fahren zur Festsetzung von Geldbußen gem. Art. 23 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003, ABl. EU 2006 Nr. C 210, 2, abgedr. in FK, T B III 1046. Dazu SÅnner,
EuZW 2007, 8 ff.; Moosmayer, wistra 2007, 91 ff.

5 Diese ersetzten die Bußgeldleitlinien des BKartA (Bekanntmachung 38/2006) vom
15.9.2006.

6 Leitlinien v. 25.6.2013 fÅr die Bußgeldbemessung in Kartellordnungswidrigkeiten, ab-
gedr. in FK, T A IV 48. Dazu Barth/Budde, NKartZ 2013, 311 ff.

7 Damit wird der Umsatz bezeichnet, den ein Unternehmen mit Produkten bzw. Dienst-
leistungen erzielt hat, die von der Kartell-Absprache betroffen waren; vgl. Rz. 13 der
Bußgeldleitlinien der Kommission.

8 Gegen das Bußgeldregime und dessen Praxis sind wiederholt rechtsstaatliche Bedenken
vorgebracht worden; vgl. z.B. Soyez, EuZW 2007, 596 ff. EuGH und EuG haben die Ein-
w�nde mehrfach geprÅft, sind ihnen im Ergebnis jedoch nicht gefolgt; vgl. zuletzt EuGH
v. 18.7.2013 – Rs. C-501/11 P – Schindler Holding Ltd u.a. ./. Kommission, noch nicht in
Slg., Rz. 63 ff.; EuG v. 13.7.2011 – Rs. T-138/07 – Schindler Holding u.a. ./. Kommission,
Slg. 2011, II-4819, Rz. 49 ff. Eine Entscheidung des EMRK-Gerichtshofs steht allerdings
noch aus. Trotzdem ist das Bußgeldregime bis auf weiteres als rechtsstaatlich einwandfrei
anzusehen.



FÅr das deutsche Recht hat der BGH die 10 %-HÇchstgrenze1 – abweichend
vom europ�ischen Recht und entgegen dem erkl�rten Willen des Gesetz-
gebers2 – nicht als individuelle Kappungsgrenze, sondern als allgemeine
Bußgeldobergrenze angesehen.3 Das Bundeskartellamt erg�nzt in seinen
neuen Bußgeldleitlinien4 die gesetzliche Obergrenze durch einen weiteren
(niedrigeren) „Bußgeldrahmen“, der sich aus einer Mischung von Gesamt-
umsatz und Kartellumsatz zusammensetzt. Der Gesamtumsatz soll dabei
die „Ahndungsempfindlichkeit“ (Rz. 3 der Leitlinien) des Unternehmens be-
rÅcksichtigen, wobei eine „Rahmenspreizung“ fÅr kleine, mittlere und große
Unternehmen erfolgt. Der tatbezogene Umsatz soll das „Gewinn- und
Schadenpotential“ (Rz. 4 der Leitlinien) abbilden. Diese Komponente, die
im Gesetz nicht erw�hnt ist, wirkt sich vor allem aus, wenn der tatbezogene
Umsatz nur einen geringen Anteil des Gesamtumsatzes ausmacht.5 Es ist zu
erwarten, dass vor allem die vom Bundeskartellamt kÅnftig gegen große Un-
ternehmen verh�ngten Bußgelder tendenziell eher noch steigen werden.6 Die
Gerichte werden die Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamts – auch nach ih-
rer Neufassung – fÅr die gerichtliche Bußgeldbemessung zu Recht als nicht
relevant ansehen und weiterhin eine vÇllig eigenst�ndige Bewertung einer et-
waigen BußgeldhÇhe vornehmen.7

Beide BehÇrden verh�ngen signifikante Bußgelder nicht nur gegen große in-
ternationale Unternehmen, sondern regelm�ßig sind auch kleine und mittel-
st�ndische Unternehmen Adressaten eines Bußgelds.8 Da diese vielfach auf
wenige Produkte oder Dienstleistungen spezialisiert sind, kann sie das am
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1 Siehe voriger Absatz.
2 Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses fÅr Wirtschaft und Arbeit zum

Entwurf der 7. GWB-Novelle, BT-Drucks. 15/5049, 50: „(...) wird die Bußgeldbemes-
sung nach deutschem Recht der europ�ischen Regelung angepasst. (...) Im Rahmen einer
teleologischen Auslegung sind daher auch die von der Europ�ischen Kommission prakti-
zierten Leitlinien fÅr das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen mit heranzuziehen.“

3 BGH v. 26.2.2013 – KRB 20/12 – Grauzementkartell, NZKart 2013, 195 (198), Rz. 55.
Kritisch Achenbach, WuW 2013, 688 (692 ff.); Bechtold, § 81 GWB Rz. 30.

4 Leitlinien vom 25.6.2013 fÅr die Bußgeldbemessung in Kartellordnungswidrigkeiten, ab-
gedr. in FK, T A IV 48.

5 Dies ist insbesondere bei Multiproduktunternehmen regelm�ßig der Fall.
6 Das nimmt auch das BKartA selbst an. Vgl. Pressemitteilung v. 25.6.2013: „Bei Konzer-

nen, die in einer Vielzahl von M�rkten aktiv sind und deren Absprachen nur ein bestimm-
tes Produkt ihres Portfolios betrafen, kann die angepasste Bußgeldbemessung hingegen
kÅnftig zu hÇheren Summen fÅhren.“ Vgl. auch BKartA, Pressemitteilung v. 10.4.2013 –
HÇchstes Bußgeld in der Geschichte des BKartA rechtskr�ftig – BGH best�tigt Verfas-
sungsm�ßigkeit des Kartellbußgeldrechts. Bei mittelst�ndischen Unternehmen mit nur
wenigen Produkten sind dagegen eher niedrigere Bußgeldbetr�ge zu erwarten, was sich
z.B. im Verfahren WALA Heilmittel best�tigt hat (BKartA, Pressemitteilung v.
31.7.2013).

7 MÅhlhoff, NZWiSt 2013, 321 (329); Bechtold, § 81 GWB Rz. 41. So auch kÅrzlich der
Bundesrichter Raum bei einem Vortrag, Studienvereinigung Kartellrecht – Regional-
gruppe Rheinland, Veranstaltung zum Grauzement-Beschluss des BGH am 11.7.2013 in
DÅsseldorf.

8 Vgl. zuletzt die tabellarische Aufstellung im T�tigkeitsbericht des BKartA 2011/2012,
BT-Drucks. 17/13675, 30 f.
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kartellbefangenen Umsatz bemessene Bußgeld wirtschaftlich besonders hart
treffen.1

Eine Chance fÅr die Unternehmen bieten die von Kommission und Bundes-
kartellamt erlassenen Kronzeugenprogramme.2 Sie wurden eingefÅhrt, um
den Unternehmen einen Anreiz zu bieten, von sich aus KartellverstÇße, an
denen sie selbst beteiligt sind, bei der BehÇrde anzuzeigen. Wer als erster ei-
nen schwerwiegenden Wettbewerbsverstoß offenbart und dadurch wesent-
lich zur Aufdeckung der Tat beitr�gt, erh�lt eine vollst�ndige Befreiung von
der Geldbuße. Das zweite und evtl. weitere Unternehmen kÇnnen noch mit
einer Reduzierung der Geldbuße von bis zu 50 % rechnen, wenn sie der Be-
hÇrde wesentliche neue Erkenntnisse liefern. Voraussetzung ist in beiden
F�llen, dass die Unternehmen bis zur endgÅltigen Entscheidung mit der Be-
hÇrde uneingeschr�nkt kooperieren. Von den Kronzeugenprogrammen ha-
ben viele Unternehmen Gebrauch gemacht, so dass die BehÇrden eine große
Zahl von Hinweisen erhalten haben.3

Das Verfahren wird außerdem erleichtert und beschleunigt, wenn sich die
Unternehmen zu einem sog. Settlement mit der BehÇrde bereit erkl�ren.4
Bei der Kommission ist ein fÇrmliches Verfahren vorgeschrieben, das zuneh-
mend genutzt wird.5 Zur „Belohnung“ fÅr seine Bereitschaft, seine Schuld
einzugestehen und ein Bußgeld zu akzeptieren, erh�lt das Unternehmen von
der Kommission einen Nachlass von 10 % auf die Geldbuße. Das Verfahren
beim Bundeskartellamt ist sehr viel flexibler, weshalb sich das Bundeskar-
tellamt gelegentlich dem Vorwurf des „Aushandelns“ der Geldbuße aus-
gesetzt sieht. Der Nachlass kann faktisch umfangreicher als die bei der Kom-
mission festgelegten 10 % sein. Das Settlement-Verfahren ist beim
Bundeskartellamt inzwischen zur Regel geworden; fÇrmliche Geldbußen-
entscheidungen ergehen nur noch in seltenen F�llen.
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1 Bußgelder sind, soweit sie ausschließlich ahndenden Charakter haben und keinen Ab-
schÇpfungsanteil enthalten, nicht gem. § 4 Abs. 5 Nr. 8 EStG als Betriebsausgaben steuer-
lich abzugsf�hig. Dies gilt fÅr Bußgelder der EU-Kommission wie im Grundsatz auch
des BKartA. Zwar gew�hrt § 81 Abs. 5 Satz 1 GWB dem BKartA die MÇglichkeit, den
aus dem Kartellverstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteil abzuschÇpfen. Davon macht
es in der Regel aber keinen Gebrauch, sondern stellt im Bußgeldentscheid fest, dass der
wirtschaftliche Vorteil nicht abgeschÇpft wird. Zur steuerlichen Behandlung von Bußgel-
dern s. BFH v. 9.6.1999 – I R 100/97, BB 2000, 234. Vgl. auch Eilers/Schneider, DStR
2007, 1507 sowie Schall, DStR 2008, 1517, jeweils m.w.N.

2 Mitteilung der Kommission Åber den Erlass und die Erm�ßigung von Geldbußen in Kar-
tellsachen, ABl. EU 2006 Nr. C 298, 17, abgedr. in FK, T B III 1054, und Bekannt-
machung des BKartA Nr. 9/2006 Åber den Erlass und die Reduktion von Geldbußen in
Kartellsachen – Bonusregelung, abgedr. in FK, T A IV 38.

3 T�tigkeitsbericht des BKartA 2011/2012, BT-Drucks. 17/13675, Grafik S. 28.
4 Siehe dazu ausfÅhrlich Bueren, Verst�ndigungen – Settlements in Kartellbußgeldverfah-

ren; Brenner, Das Vergleichsverfahren der Europ�ischen Kommission in Kartellf�llen;
Solt�sz, BB 2010, 2123 ff.

5 Vgl. dazu Polley/Heinz, WuW 2012, 14 ff.; Hirsbrunner, EuZW 2011, 12 ff.
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Aufgrund des großen Erfolgs der Kronzeugenregelungen beider BehÇrden1

ist die Zahl der aufgedeckten KartellverstÇße deutlich angestiegen. Bundes-
kartellamt und Europ�ische Kommission messen der Kartellverfolgung un-
ver�ndert eine hohe Bedeutung bei.2 Damit ist auch fÅr die Zukunft weiter-
hin mit einer hohen Verfolgungsaktivit�t und einer entsprechend hohen
Anzahl an Kartellverfahren und abschließenden Bußgeldentscheidungen zu
rechnen.

Die Europ�ische Kommission und das Bundeskartellamt haben bei VerstÇ-
ßen gegen das Kartellverbot oder das Missbrauchsverbot auch die MÇglich-
keit, auf die Verh�ngung eines Bußgeldes zu verzichten. In diesem Fall ver-
pflichten sie die Unternehmen, den Verstoß abzustellen, und geben dem
Unternehmen alle Maßnahmen auf, die erforderlich sind, um den Verstoß
wirksam abzustellen (Art. 7 Abs. 1 VO 1/2003, § 32 Abs. 2 GWB).3

b) SchadensersatzansprÅche

Unternehmen, die durch einen schuldhaften Kartellrechtsverstoß einen
Schaden erlitten haben, kÇnnen gegen die am Kartellrechtsverstoß beteilig-
ten Unternehmen zivilrechtlich SchadensersatzansprÅche geltend machen.
Derartige Schadensersatzverfahren gewinnen zunehmend an Bedeutung und
stellen fÅr die Unternehmen, die gegen Kartellrecht verstoßen haben, einen
erheblichen Risikofaktor dar, der zus�tzlich zu dem Bußgeldrisiko zu be-
rÅcksichtigen ist.

Insbesondere die Europ�ische Kommission bemÅht sich seit einigen Jahren
um eine Erleichterung der MÇglichkeiten von Kartellgesch�digten, Scha-
densersatzansprÅche gegen Kartellanten durchzusetzen (sog. Private En-
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1 Vgl. Sura in Langen/Bunte, Band 2, Art. 23 VO Nr. 1/2003 Rz. 54; Schwalbe/HÇft in FS
MÇschel, S. 597, 598 „hochwirksame Waffe“. Vgl. ferner T�tigkeitsbericht des BKartA
2011/2012, BT-Drucks. 17/13675, 28: „Die Zahl der Bonusantr�ge bewegt sich weiterhin
auf hohem Niveau. Das Bundeskartellamt nahm in 2011 insgesamt 41 und in 2012 ins-
gesamt 51 Antr�ge entgegen. Im Jahr 2011 stammten die Antr�ge von fÅnf persÇnlich Be-
troffenen und von 36 Unternehmen und betrafen 29 Bußgeldverfahren. 2012 wurden
fÅnf Antr�ge von persÇnlich Betroffenen und 46 Unternehmensantr�ge entgegengenom-
men, die sich auf 37 Bußgeldverfahren verteilten.“

2 Die Bedeutung der Kartellverfolgung fÅr die Europ�ische Kommission betonte zuletzt
Almunia, 15th International Conference on Competition: A Spotlight on Cartel Pro-
secution, SPEECH/11/268: „Cartels are the top priority in competition enforcement.“
Das BKartA hat seine Haltung in den T�tigkeitsberichten 2009/2010 (vgl. BT-Drucks.
17/6640, 17) und 2011/2012 (BT-Drucks. 17/13675, 28) erneut best�tigt. Sie kommt auch
durch die im Jahre 2008 eingefÅhrte dritte Sonderabteilung zur Kartellverfolgung zum
Ausdruck. Zudem gibt die vermehrte Anwendung von einvernehmlichen Verfahrens-
beendigungen im Wege des Settlements den BehÇrden wichtige Ressourcen fÅr die Kar-
tellverfolgung frei. Vgl. Mundt, Compliance-Berater 2013, 81 (82).

3 Nach EU-Recht kann die Kommission neben verhaltensbezogenen ausdrÅcklich auch
strukturelle Abhilfemaßnahmen anordnen (Art. 7 Abs. 1 S. 4 VO 1/2003). Durch die
8. GWB-Novelle ist dies nun auch fÅr das deutsche Recht klargestellt (§ 32 Abs. 2 GWB);
vgl. oben Fn. zu Tz. 14.
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forcement).1 So hat die Kommission im Juni 2013 ein Legislativpaket ver-
abschiedet, das zum Einen einen Richtlinienvorschlag, der praktische Hin-
dernisse bei der Durchsetzung von SchadensersatzansprÅchen wegen Kar-
tellverstÇßen beseitigen soll, und zum Anderen eine Empfehlung an die
Mitgliedstaaten umfasst, Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes ein-
zufÅhren.2 Auch der deutsche Gesetzgeber hat mit den �nderungen des
GWB durch die 7. Novelle im Jahr 2005 die Voraussetzungen fÅr Schadens-
ersatzklagen Kartellgesch�digter erleichtert.3 Entsprechend mehren sich sol-
che Klagen vor deutschen Gerichten in jÅngerer Vergangenheit.4 Dabei errei-
chen die meisten AnsprÅche infolge eines außergerichtlichen Settlements
zwischen Kartellant(en) und Gesch�digten erst gar nicht das Klagestadium.
Besonders hohe Schadensersatzzahlungen werden bei Klagen vor den US-
amerikanischen Gerichten erzielt, die das verh�ngte Bußgeld wegen der
„treble damages-Regelung“ um ein Vielfaches Åbersteigen kÇnnen.5

Anspruchsvoraussetzungen und Verfahren werden durch das jeweilige na-
tionale Recht bestimmt. Da viele Kartelle Auswirkungen in mehreren Staa-
ten haben, bestehen fÅr den Kl�ger h�ufig alternative Gerichtsst�nde. Der
Auswahl des „optimalen“ Gerichtsstandes kommt dann in der Praxis eine er-
hebliche Relevanz zu.6

Im deutschen Kartellrecht ist § 33 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 33 Abs. 1 Satz 1
GWB die Anspruchsgrundlage fÅr SchadensersatzansprÅche wegen eines
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1 Der EuGH hat in seinen Entscheidungen Crehan/Courage und Manfredi festgestellt,
dass VerstÇße gegen das Europ�ische Kartellrecht einen zivilrechtlichen Schadensersatz-
anspruch zur Folge haben; EuGH v. 20.9.2001 – Rs. C-453/99 – Crehan/Courage, Slg.
2001, I-6297; EuGH v. 13.7.2006 – Rs. C-295/04 – Manfredi, Slg. 2006, I-6619.
S. Becker/Kammin, EuZW 2011, 503 ff., zu wesentlichen materiell-rechtlichen und pro-
zessualen Hindernissen bislang.

2 Europ�ische Kommission, Vorschlag fÅr eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments
und des Rates Åber bestimmte Vorschriften fÅr Schadensersatzklagen nach einzelstaatli-
chem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen
der Mitgliedstaaten und der Europ�ischen Union, COM(2013) 404 final, sowie Mittei-
lung an das Europ�ische Parlament, den Rat, den Europ�ischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses der Regionen „Auf dem Weg zu einem allgemeinen europ�ischen Rahmen
fÅr den kollektiven Rechtsschutz“, COM(2013) 401, jeweils v. 11.6.2013. Siehe dazu
Fiedler, BB 2013, 2179 ff. und Gussone/Schreiber, WuW 2013, 1040 ff.

3 AusfÅhrlich dazu der BGH im Verfahren „Selbstdurchschreibepapier“, BGH v.
28.6.2011 – KZR 75/10 – ORWI, NJW 2012, 928; vgl. auch ZÇttl/Schlepper, EuZW 2012,
573.

4 Beispiele hierfÅr sind die Verfahren KG v. 1.10.2009 – 2 U 10/03 – Transportbeton,
WuW/E DE-R 2773 sowie LG DÅsseldorf v. 21.2.2007 – 34 O (Kart) 147/05 – Zement,
WuW/E DE-R 1948.

5 Im Einzelnen dazu Stadler, Compliance Programme-Vorbeugung gegen KartellverstÇße
im Unternehmen, in FIW, S. 67, 68; Lampert/Matthey, Kartellrecht, in Hauschka, § 26
Rz. 33. Prominentes Beispiel ist ein Unternehmen aus dem Vitaminkartell, dessen Scha-
densersatzzahlungen von ca. 3,75 Mrd. US-Dollar das Bußgeld deutlich Åberragten.

6 Siehe zum „Forum Shopping“ Itzen, BB-Special (zu BB 2008, Heft 25), 12 (13). Nach
ZÇttl/Schlepper, EuZW 2012, 573, ist die Abw�gung im Rahmen des forum shoppings
komplex; bei der Auswahl des richtigen Beklagten bzw. Gerichtsstands sind sowohl
rechtliche Eigenarten und Risiken der in Frage kommenden Jurisdiktionen als auch takti-
sche, strategische, faktische und kulturelle Aspekte zu berÅcksichtigen.
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schuldhaften Kartellverstoßes.1 Alle Kartellbeteiligten (einschließlich buß-
geldfreier Kronzeugen) haften gesamtschuldnerisch gem. §§ 830, 840 BGB.
Anspruchsberechtigt ist gem. § 33 Abs. 1 Satz 3 GWB, wer durch den Kar-
tellrechtsverstoß als Wettbewerber oder sonstiger Marktteilnehmer „betrof-
fen“ ist; dies kann neben dem direkten auch ein indirekter Abnehmer sein.2

Da unmittelbare Sammelklagen Kartellgesch�digter in Deutschland nicht
mÇglich sind, kÇnnen mehrere AnsprÅche in der Praxis durch Abtretung an
eine Person bzw. ein Unternehmen im Wege der Klageh�ufung gemeinsam
geltend gemacht werden.3

W�hrend der Kl�ger grunds�tzlich die Darlegungs- und Beweislast fÅr die
Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches tr�gt, hilft bei follow-on-
Klagen die Bindung der Gerichte an die rechtskr�ftige Bußgeldentscheidung
der KartellbehÇrde und somit an den festgestellten Kartellrechtsverstoß.4 So
kÇnnen Gesch�digte nach § 34 Abs. 4 GWB bzw. Art. 16 VO 1/2003 von der
Tatbestandswirkung einer Bußgeldentscheidung profitieren.

Eine Einsicht in die Verfahrensakte, insbesondere in die Unterlagen in Zu-
sammenhang mit einem Kronzeugenantrag, wird ihnen dagegen regelm�ßig
von der Europ�ischen Kommission wie auch dem Bundeskartellamt ver-
wehrt.5
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1 Bei KartellrechtsverstÇßen vor dem 1.7.2005 (Inkrafttreten der 7. GWB-Novelle und so-
mit des § 33 GWB) findet § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 101/102 AEUV bzw. §§ 1, 19, 20
GWB Anwendung; s. BGH v. 28.6.2011 – KZR 75/10 – ORWI, NJW 2012, 928. Zur kar-
tellbedingten Arglistanfechtung und c.i.c.-Haftung als mÇglichen alternativen An-
spruchsgrundlagen fÅr kartellrechtlichen Schadensersatz s. zuletzt DÅck/Schultes,
NZKart 2013, 228 ff.

2 Mit dem ORWI-Urteil hat der BGH die Anspruchsberechtigung indirekter Abnehmer
im Grundsatz best�tigt und die Voraussetzungen konkretisiert; s. BGH v. 28.6.2011 –
KZR 75/10 – ORWI, NJW 2012, 928; dazu auch ZÇttl/Schlepper, EuZW 2012, 573 (574);
Weitbrecht, NJW 2012, 881 (883).

3 So z.B. das Gesch�ftsmodell der Cartel Damages Claims SA; vgl. dazu OLG DÅsseldorf
v. 14.5.2008 – VI-U (Kart) 14/07 – Belgisches Kartellklageunternehmen, WuW/E DE-R
2311 (best�tigt durch BGH v. 7.4.2009 – KZR 42/08, WRP 2009, 745).

4 Dies folgt aus § 33 Abs. 4 GWB und Art. 16 Abs. 1 VO 1/2003. Vgl. auch ZÇttl/Schlepper,
EuZW 2012, 573 (574) und Weitbrecht, NJW 2012, 881 (882 f.) zum unterschiedlichen
Umfang der Bindungswirkung.

5 AusfÅhrlich zu der durch das EuGH-Urteil in Sachen Pfleiderer (EuGH v. 14.6.2011 –
Rs. C-360/09, Slg. 2011, I-5161) belebten Diskussion Åber die Akteneinsicht Dritter in
den Kronzeugenantrag und dessen Anlagen s. M�ger/Zimmer/Milde, WuW 2011,
935 ff.; Kapp, WuW 2012, 474 ff. Vgl. zuletzt hierzu EuGH v. 6.6.2013 – Rs. C-536/11 –
BundeswettbewerbsbehÇrde./. Donau Chemie u.a., noch nicht in Slg., und EuGH v.
13.9.2013 – Rs. C-380/08 – Niederlande ./. Kommission, nicht in Slg. Zu den Schluss-
antr�gen in dem Verfahren Rs. C-536/11 von GA J��skinen v. 7.2.2013 vgl. Kapp, BB
2013, 42. Einen entsprechenden Schutz der Bonusunterlagen sieht auch der von der Eu-
rop�ischen Kommission im Juni 2013 vorlegte Richtlinienvorschlag „Åber bestimmte
Vorschriften fÅr Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht wegen Zuwider-
handlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der
Europ�ischen Union“ vor (s. Tz. 46). Eine ausfÅhrliche Erl�uterung der deutschen
Rechtslage (Anspruch auf Akteneinsicht gem. § 406e StPO i.V.m. § 46 OWiG) und der
aktuellen Entscheidungspraxis deutscher Gerichte gibt Vollmer, ZWeR 2012, 442 ff.
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